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Sicherheitsvorschriften 
für die 

Errichtung elektrischer Starkstromanlagen. 

I. Niederspannung. 
Die hierunter stehenden Vorschriften gelten für elek

trische Starkstromanlagen 1 beziehungsweise diejenigen 
Teile derselben, deren effektive Gebrauchsspannung 
zwischen irgend zwei gegen Erde isolierten Leitungen 
500 V nicht überschreitet und bei denen gleichzeitig die 
effektive Spannung zwischen irgend einer Leitung und Erde 
2il0 V nicht überschreiten kann; ausgenommen sind jedoch 
unterirdische Leitungsnetze, elektrieche Bahnen, Fa hneuge 
und elektrochemische Betriebsapparate. Dei Akkumula
Loren ist die Entladespannung maßgebend. 

A. Allgemeines. 
§I. 

Pläne. 
Für jede Starkstromanlage soll bei Fertigstellung ein 

Plan und ein Schaltungsschema hergestellt werden. 
Der Plan soll enthalten: 
a) Bezeichnung der Räume nach Lage und Verwen

dung. Besonders hervorzuheben sind feuchte oder durch
tränkte Räume und solche, in welchen ätzende oder leicht 
entzündliche Stoffe oder explosible Gase vorkommen. 



Sicherheitsvorschriften 
für die 

Errichtung elektrischer Starkstromanlagen. 

11. Hochspannung. 
Die hierunter stehenden Bestimmungen gelten für elek

trische Starkstromanlagen 1 beziehungsweise diejenigen 
Teile derselben, bei denen die effektive Spannung zwischen 
irgend einer Leitung und Erde mehr als 250 V beträgt, 
bezw. im Falle eines Erdschlusses betragen kann; ausge
nommen sind jedoch unterirdische Leitungsnetze und elek
trische Bahnen. Bei Akkumulatoren ist die Entladespan
nung mallgebend. 

A. Allgemeines. 
§1. 

Plli.ne. 

Für jede Starkstromanlage soll bei Fertigstellung ein 
Plan und ein Schaltungsschema hergestellt werden. 

Der Plan soll enthalten: 
a) Bezeichnung der Räume nach Lage und Verwen

dung. Besonders henorzuheben sind feuchte oder durch
tränkte Räume und solche, in welchen ätzende oder leicht 
entzündliche Stoffe vorkommen. 

Für Fernleitungen und Leitungsnetze mu.ß die Lage 
der Unterstationen, Transformatoren , Hausanschlüsse, 
Streckenausschalter, Sicherungen und Blitzschutzvorrich· 
tungen angegeben sein. 



2 Niederspann'IJ/1/{/. 

b) Lage, Querschnitt und Isolierungsart der Leitungen. 
Der Querschnitt wird in Quadratmillimetern ausgedrückt 
neben die Leitungslinien gesetzt. Die Isolierungsart wird 
durch die unten angeführten Buchstaben bezeichnet. 

c) Art der Verlegung (Isolierglocken, Rollen, Ringe, 
Rohre usw.); hierfür sind ebenfalls nachstehende Bezeich
nungen angegeben. 

d) Lage der Apparate und Sicherungen. 
e) Lage und Art der Lampen, Elektromotoren und 

sonstigen Stromverbraucher. 

Das Schaltungsschema soll enthalten: 
Querschnitte der Hauptleitungen und Abzweigungen 

von den Schalttafeln mit Angabe der Belastung in Ampere. 
Bei elektrischen Betriebsanlagen ist auch das Scbal

tungsschema der Stromerzeugungsanlage beizulegen. 

Die Vorschriften dieses Paragraphen gehen auch für 
alle Abänderungen und Erweiterungen. 

Der Plan und das Schaltungsschema sind von dem Be
sitzer der Anlage aufzubewahren. 

Für die Pläne sind folgende Bezeichnungen anzu
wenden: 

Feste Glühlampe. 
= Transportable Glühlampe. 

Fester Lampenträger mit Lampenzahl (5). 

= Transportabler Lampenträger mit Lampen· 
zahl (3). 

Obige Zeichen gelten für Glühlampen jeder Kerzen
stärke, sowie für Fassungen mit und ohne Hahn. 

© 6 Bogenlampe mit Angabe der Stromstärke 
(6 Ampere). 

Dauerbrandlampe mit Angabe der Strom
stärke (6 Ampere). 



Hochspann'llln!J. 2 

b) Lage, Querschnitt und Isolierungsart der Leitungen. 
Der Querschnitt wird, in Quadratmillimetern ausgedrückt, 
neben die Leitungslinien gesetzt. Die Isolierungsart wird 
durch die unten angeführten Buchstaben bezeichnet. 

c) Art der Verlegung (Isolierglocken, Rollen, Rohre 
usw.) und Art des Schutzes; hierfür sind ebenfalls nach
stehend Bezeichnungen angegeben. 

d) Lage der Apparate und Sicherungen. 
e) Lage und Art der Lampen, Elektromotoren und 

aonstigen Stromverbraucher. 
f) Für die Y erbrauchsstellen müssen Pläne verwendet 

sein, auf welche ein großer roter Blitzpfeil eingezeichnet 
ist und die Spannungen vermerkt sind. 

Sind in einem Plan Hoch- und Niederspannungsleitun
gen eingezeichnet, so sind die Hochspannungsleitungen 
mindestens am Anfang und Ende durch Blitzpfeil zu kenn
zeichnen. 

g) Sämtliche im Plan eingezeichneten Stangen müssen 
mit ihren Nummern bezeichnet sein. 

Das Schaltungsschema soll enthalten: 
Querschnitte der Hauptleitungen und Abzweigungen 

von den Schalttafeln mit Angabe der Belastung in Ampere. 
Bei elektrischen Betriebsanlagen ist auch das Schal

tungsschema der Stromerzeugungsanlage beizulegen. 

Die Y orschriften dieses Paragraphen gelten auch für 
alle Abänderungen und Erweiterungen. 

Der Plan und das Schaltungsschema sind von dem Be
sitzer der Anlage aufzubewahren. 

Für die Pläne sind folgende Bezeichnungen anzu
wenden: 

X. 
--x 

Feste Glühlampe. 
- Transportable Glühlampe. 

_ Feswr Lampenträger mit Lampenzahl (5). ®s 
---® s - Tranaporlabler Lampenträger mit Lampen· 

zahl (3). 
Obige Zeichen gelten für Glühlampen jeder Kerzen

stärke, sowie für Fassungen mit und ohne Hahn. 

© 6 Bogenlampe mit Angabe der Stromstärke 
(6Ampere). 

- Dauerbrandlampe mit Angabe der Strom
stärke (6 Ampere). 



3 

010 
-HI,I~ 

)-6 

~0,~= 

~ 
IZJ10 = 

""{gJ 10 = 

~7/1 

f'\ = 
T 

' ~+---

wl1 
t = 

~ ~ = 

Niederspannung. 

Dynamomaschine bezw. Elektromotor jeder 
Stromart mit Angabe der höchsten zu
lässigen Beanspruchung in Kilowatt. 

Akkumulatoren. 

W andfassung, Anschlußdose mit Angabe 
der Stromstärke (6 Ampere). 

Einpoliger bezw. zweipoliger bezw. drei
poliger Ausschalter mit Angabe der 
höchsten zulässigen Stromstärke (6 Am
pere). 

Umschalter, desgL 

Sicherung (an der Abzweigstelle). 

Widerstand, Heizapparate und dergl. mit 
Angabe der höchsten zulässigen Strom
stärke (10 Ampere). 

Dgl .. transportabel angeschlossen. 

Transformator mit Angabe der Leistung in 
Kilowatt (7,5). 

Drosselspule. 

Blitzschutzvorrichtunr. 

Spannungssicherunr. 

Erdung. 

Blitzpfeil. 

Zweileiter - bezw. Dreileite.r- oder Dreh
stromzähler mit Angabe des Maßbereichs 
{5 bezw. 20 Kw). 

Zweileiterschalttafel. 
Dreileiterschalttafel oder Schalttafel iür 

mehrphasigen Wechselstrom. 
Einzclleitung. 
Hin- und Rückleitun r. 
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- Dynamomaschine bezw.Elektromotor jeder 
Stromart mit Angabe der höchsten zu· 
lässigen Beanspruchung in Kilowatt. 

Akkumulatoren, 

Wandfassnng, Anschlussdose mit Angabe 
der Stromstärke (6 Ampere). 

Einpoliger bezw. zweipoliger bezw. dr<>i
poliger Ansschalter mit Angabe der 
höchsten zulässigen Stromstärke (6 Am
pere). 

Umschalter, desgL 

Sicherung (an der Abzweigstellc), 

Widerstand, Heizapparate und dcrgl. mit 
Angabe der höchsten zulässigen Strom
stärke (10 Ampere). 

Dgl., transportabel angeschlossen. 

Transformator mit Angabe der Leistung in 
Kilowatt (7,5). 

Drosselspule. 

Blitzschutzvorrichtung • 

- ~ +- Spannungssicherung. 

mJ//A Erdung. 

j BlitzpfeiL 

- Zweileiter bezw. Dreileiter oder Dreh· 
stromzählermit Angabe des Meßbareichs 
(6 bezw. 20 Kw). 

Zweileiterschalttafel. 
Dreileiterschalttafel oder Schalttafel für 

mehrphasigen Wechselstrom. 
Einzelleitung. 

- Hin- und Rückleitunff. 
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= Dreileiter- oder Drehstromleitung. 
Fest verlegte Mehrfachleitung jeder Art. 

= Nach oben führende Steigleitung. 

Nach unten fUhrende Steigleitung. 

Holzmast. 
Eisenmast . 

B C Blanker Kupferdraht. 
B E Blanker Eisendraht. 
G B Gummibandleitung. 
GA Gummiaderleitung 
MB Mehrfaeh-Gummibandleitung. 

M A Mehrfach-Gummiaderleitung. 

PA Panzerader. 

FA Fassungsader. 
S B Gummibandschnur. 
8 A Gummiaderschnur. 
P L Pendelschnur. 
K B Blanke Kabel 
K A Asphaltierte Kabel 
K E Armierte asphaltierte Ksbel. 
(g) Verlegung auf Isolierglocken. 
(r) Verlegung auf Rollen oder Ringen. 
(k) Verlegung auf Klemmen. 
(o) Verlegung in Rohren. 
(f) Schutz durch Eisen. 
(I) Schutz durch isolierende Verkleidung. 
(n) Schutznetz. 
(e) Schutz durch Erdung. 

§2. 

Isolation. 

a) Vor Inbetriebsetzung einer Anlage Ist durch Isola
tionsprüfung1 womöglich mit der Betriebsspannung, min· 
destena aber mit 100 V, festzustellen, ob Isolationsfehler 
Torbanden aind. Das gleiche eilt Ton jeder Erweiterung 
der Anlage. 



.I 
/ 

tiil • 

4 

Dreileiter- oder Drehstromleitung. 
Fest verlegte Mehrfachleitung jeder Art. 

- Nach oben führende Steigleitung. 

Nach unten führende Steigleitung. 

Holzmast 
Eisenmast 

B C Blanker Kupferdraht. 
B E Blanker Eisendraht. 

G A Gummiaderleitung. 

S G A 8000 Spezial-Gummiaderleitung mit Angabe der 
Betriebsspannung (3000Volt), 

M A Mehrfaeh-Gummiaderleitung. 
S M A 1500 Mehrfach Spezial-Gummiaderleitung mit 

Angabe der Betriebsspannung (1600 Volt). 
PA Panzerader. 

S P A 3000 Speziai-Panzerader mit Angabe der Be
triebsspannung (3000 Volt}. 

S A Gummiaderschnur. 

K B Blanke Kabel. 
K A Aaphaltierte Kabel. 
K E Armierte asphaltierte Kabel. 

(c) Verlegung auf Isolierglocken. 
(r) Verlegung auf Rollen oder Ringen. 
(~ Verlegung auf Klemmen. 
(o Verlegung in Rohren. 

Schutz durch Eisen. g Schutz durch isolierende Verkleidung, 
(n Schutznetz. 
(e) Schutz durch Erdung. 

§2. 

Isolation. 

a) Vor Inbetriebsetzung einer Anlage ist durch Iao
lationsprüfung, womöglich mit der Betriebsspannung1 

mindestens aber mit 100 V, festzustellen.} ob Isolations
fehler vorhanden eind. Du gleiche cut von jeder Er
weiterunc der Anlace. 



5 Niederspannung. 

b) Bei diesen Messungen mull nicht nur die Isolation 
zwischen den Leitungen und der Erde, sondern auch die 
Isolation je zweier Leitungen verschiedenen Potentiales 
gegeneinandergemessen werden; im letzterenFalle müssen 
alle Glühlampen,Bogenlampen,Motoren oder andere, Strom 
verbrauchende Apparate von ihren Leitungen abgetrennt, 
dagegen alle vorhandenen Beleuchtungskörper ange
schlossen, alle Sicherungen eingesetzt und alle Schalter 
geschlossen sein. Reihenstromkreise dürfen jedoch nur 
an einer einzigen Stelle geöffnet werden, die möglichst 
nahe der Mitte zu wählen ist. Dabei müssen die Isolations
widerstände den Bedingungen des Absatzes d) genügen. 

c) Bei Isolationsmessung durch Gleichstrom gegen 
Erde soll, wenn möglich, der negative Pol der Stromquelle 
an die zumessendeLeitunggelegt werden, unddie Messung 
soll erst erfolgen, nachdem die Leitung während zwei 
Minuten der Spannung ausgesetzt war. 

d) Der Isolationszustand einer Anlage, mit Ausnahme 
der Teile unter e) und f) soll derart sein, daß der Strom
verlust auf jeder Teilstrecke zwischen zwei Sicherungen 
oder hinter der letzten Sicherung bei der Betriebsspannung 
ein Milliampere nicht überschreitet. Der Isolationswert 
einer derartigen Leitungsstrecke muß hiernach wenigstens 
betragen: 1000 Ohm multiplieiert mit der Voltzahl der 
Betriebsspannung (z. B. 220000 Ohm flir 220 V Betriebs
spannung). 

e) Diejenigen Teile von Anlagen, welche in feuchten 
Räumen, z. B. in Brauereien, Färbereien, Gerbereien usw. 
installiert sind, brauchenderVorschriftdes Absatzes d) nicht 
zu genügen, sollen aber mit möglichster Sorgfalt isoliert 
sein. Wo eine größere Anlage feuchte Teile enthält, 
müssen dieselben bei der Messung naeh b) und c) abge
schaltet sein und die trockenen Teile müssen der Vorschrift 
unter d) genügen. 

f) Der Isolationswiderstand von Freileitungen muß bei 
feuehtem Wetter mindestens 20000 Ohm für das Kilometer 
einfacher Drahtlänge betragen. 
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b) Bei diesen Messungen muß nicht nur die Isolation 
zwischen den Leitungen und der Erde, sondern auch die 
Isolation je zweier Leitungen verschiedenen Potentiales 
gegen einandergemessen werden; im letzterenFalle müssen 
alle Glühlampen, Bogenlampen, Motoren oder andere strom
verbrauchenden Apparate von ihren Leitungen abgeschaltet, 
dagegen alle vorhandenen Beleuchtungskörper ange
schlossen, alle Sicherungen eingesetzt und alle Schalter 
geschlossen sein. Reihenstromkreise dürfen jedoch nur an 
einer einzigen Stelle geöffnet werden, die möglichst nahe 
der Mitte zu wählen ist. Dabei müssen die Isolationswider
stände den Bedingungen des Absatzes d) genügen. 

c) Bei Isolationsmessung durch Gleichstrom gegenErde 
soll, wenn möglich, der negative Pol der Stromquelle an die 
zu messende Leitung gelegt werden, und die Messung soll 
erst erfolgen, nachdem die Leitung während zwei Minuten 
der Spannung ausgesetzt war, 

d) Der Isolationszustand einer Anlage, mit Ausnahme 
der Teile unter e) und f), soll derart sein, daß jede Teil
strecke zwischen zwei Sicherungen oder hinter der letzten 
Sicherung bei 

25ü- 300Voltmindestens 250000 Ohm 
300- 400 " 280000 " 
400- 500 " " 330000 " 
500- 600 " " 375000 " 
600- 700 " " 410000 " 
700- 800 " 440000 " 
800- 900 " 460ooo 
900-1000 " " 480000 " 

hat. Von 1000 Volt an soll der Widerstand mindestens 
500 Ohm für das Volt betragen. 

e) Diejenigen Teile von Anlagen, welche in feuchten 
Räumen, z. B. in Brauereien, Färbereien, Gerbereien etc. 
installiert sind, brauchen der Vorschrift des Absatzes d) 
nicht zu genügen, sollen aber mit möglichster Sorgfalt 
isoliert sein. Wo eine größere Anlage feuchte Teile ent
hält, müssen dieselben bei der Messung nach b) und c) ab
geschaltet sein, und die trockenen Teile müssen der Vor
schrift unter d) genügen. Vergl. auch § 41. 

f) Der Isolationswiderstand von Freileitungen muß bei 
feuchtem Wetter mindestens 80 Ohm für das Volt unu 
Kilometer einfacher Drahtlänge betragen, braucht aber 
11/2 Millionen Ohm nicht zu überscht·eiten. 

g) In Stromerzeugungsanlagen sind Vorrichtungen vor
zusehen, durch welche der Isolationszustand auch während 
des Betriebes kontrolliert werden kann. 
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§ 3. 
De11.nitionen. 

b) Erdung. Einen Gegenstand im Sinne dieser Vor
schriften erden, heißt ihn mit der Erde derart leitend ver
binden, daß er eine für unisoliert stehende Personen ge
fährliche Spannung nicht annehmen kann. 

e) Feuersichere Gegenstände. Als feuersieher 
gilt ein Gegenstand, der nicht entzündet werden kann oder 
nach Entzündung nicht von selbst weiter brennt. 

d) Freileitungen. Als Freileitungen gelten alle 
oberirdischen Leitungen außerhalb von Gebäuden, die 
weder metallische Umhüllung, noch Schutzverkleidung 
haben. Schutz netze, Schutzleisten und Schutzdrähte gelten 
nicht als Verkleidung. 

e) Elektrische B etriebsräume. Als elektrische 
Betriebsräume gelten Räume, welche wesentlich zum 
Betriebe elektrischer Maschinen oder Apparate dienen 
und in der Regel nur instruiertem Personal zugäng
lich sind. 

f) Betriebsstätten. Im Gegensatze zu den elek
trischen Betriebsräumen werden als Betriebsstätten alle 
diejenigen Riiumc bezeichnet, in welchen andere als elek-
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§ s. 
Definitionen. 

a) Isolierstoff e. Als isolierend gelten fasrige oder 
poröse Isolierstoffe, die mit geeigneter Isoliermasse ge· 
tränkt sind, ferner feste Jsolierstoffe, die nicht hygrosko
pisch sind. Diese Stoffe sollen in solcher Stärke verwendet 
werden, da.O sie bei den im Betriebe vorkommenden·Tempe
raturen 

bis zu 6000 V das Doppelte der Betriebs-
spannung, 

von 6000-10000 V eine Uberspannung von 
6000 V, 

über 10000 V das Il/sfache der Betriebs· 
spannung 

eine halbe Stunde lang aushalten, ohne durchschlagen zu 
werden. (Ausnahme siehe § 11 c.) 

Material wie Holz und Fiber darf nur unter 01 und 
nur mit geeigneter Isoliennasse imprägniert als Isolier
material angewendet werden. Steinplatten sollen keine 
leitenden Adern enthalten, nur ihre nichtpolierten Flächen 
sind durch einen geeigneten Anstrich gegen Feuchtigkeit 
zu schützen. 

Das IsoHermaterial mull derart gestaltet und bemessen 
sein, da.O ein merklicher Stromübergang über die Ober
ftäche (Oberßächenleitung) unter normalen Umständen nicht 
eintreten kann. (Ausnahmen siehe ~ 10 a.) 

b) Erdung. Einen GegenstandunSinne dieser Vor
schriften erden heillt ihn mit der Erde derart leitend ver
binden, da/l er eine für unisoliert stehende Personen ge· 
fährliche Spannung nicht annehmen kann. 

c) Feuersichere Gegenstände. Als feuersicher 
gilt ein Gegenstand, der nicht entzündet werden kann oder 
nach Entzündung nicht von selbst weiterbrennt. 

d) Freileitungen. Als Freileitungen gelten alle 
oberirdischen Leitungen aullerhalb von Gebäuden, die 
weder metallische Umhüllung, noch Schutzverkleidung 
haben. Schutznetze, Schutzleisten und Schutzdrähte gelten 
nicht als Verkleidung. 

e) Elektrische Betriebsräume. Als elektrische 
Betriebsräume gelten Räume, welche wesentlich zun1 
Betriebe elektrischer Maschinen oder Apparate dienen 
und in der Regel nur instruiertem Personal zugäng
lich sind. 

f) Betriebsstätten. Im Gegensatze zu den elek· 
trisehen Betriebsräumen werden als Betriebsstätten alle 
diejenigen Räume bezeichnet, in welchen andere als elek· 
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trisehe Betriebsarbeiten normalerweise vorgenommen 
werden. 

g) Feuergefährliche Betriebsstätten und 
Lagerräume. Als feuergefährliche Betriebsstätten und 
Lagerräume gelten Räume, in welchen leicht entzündliche 
Gegenstände erzeugt oder angehäuft werden. 

h) Explo si o nsge fährliche Betriebsstätten und 
Lagerräume. Als explosionsgefährlich gelten Räume, 
in denen explosible Stoffe aufgespeichert werden, oder in 
denen sich betriebsmäßig explosible Gemische von Gasen, 
Staub oder Fasern bilden oder anhäufen können. 

B. Beschaffenheit 
des zu verwendenden Materials. 

Alles zu verwendende Material muß, soweit nicht in 
Folgendem Ausnahmen gemacht sind, den Normalien des 
Verbandes entsprechen.*) 

§ 4. 

Schalt- und Verteilnngstafeln. 

a) Für den Aufbau von Schalt- und Verteilungstafeln 
darf im allgemeinen Holz nicht verwendet werden; nur für 
Verteilungstafeln bis 0,5 qm ist es als Konstruktions- nicht 
aber als Isolationsmaterial zulässig; zur Umrahmung darf 
es überall benutzt werden. 

Schalter und alle Apparate, in denen betriebsmäßig 
Stromunterbrechung stattfindet, müssen derart angeordnet 
sein, daß etwa im Betriebe der elektrischen Einrichtungen 
auftretende Feuererscheinungen nicht zündend auf die 
Nachbarschaft wirken und keine Kurz- oder Erdschlüsse 
herbeiführen können. 

*I Die hier in Betracht kommendenN ormalien sind: 
!. Normen über einheitlicheKontaktgrößen und Schrauben 
2. Kupfernormalien. 
S. N orma!ien und Kaliberlehren fQr Lampenfüße und 

Fassungen mit Edisongewinde. . 
4. Normalien für Glühlampenfüße und Fassungen m1t 

Bajonettkontakt. 
6. Normalien für Steckkontakte. 
6. Vorschriften für die Konstruktion und Prüfung von 

lnstallationsmaterial. 
7. Normalien für elektrische Maschinen und Trans

formatoren. 
8. Normalien für Leitungen. 

Rie sind abgedruckt in .Normalien, Vorschriften und Leitsätze 
dt•s V. U. E. herausgegeben von G. Kapp", Berlin, Julius Springer. 
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trisehe Betriebsarbeiten normalerweise Torgenommen 
werden. 

g) Feuergefährliche Betriebsstätten und 
Lagerräume. Als feuergefa'hrliche Betriebastlitten und 
Lagerräume gelten Räume, in welchen leicht entzündliche 
Gegenstände erzeugt oder angehäuft werden. 

h) ExplosionsgefährlicheBetrieb BBtätten und 
Lagerräume. Als explosionsgefKhrlich gelten Räume, 
in denen explosible Stoffe aufgespeichert werden, oder in 
denen sich betriebsmäßig explosible Gemische von Gasen, 
Staub oder Fasern bilden oder anhäufen können. 

B. Beschaftenheit 
des zu verwendenden lYiaterial.s. 

Alles zu verwendende Material muß, soweit nicht im 
Folgenden ausdrücklich Ausnahmen gemacht sind, den 
Normalien des Verbandes entsprechen.*) 

§4. 
Schalt- und Verteilungstafeln. 

a) Schalt- und Verteilungstafeln müssen aus feuer
sicherem Material bestehen. Holz ist nur als Umrahmung 
zulässig. 

Schalter und alle Apparate, in denen betriebsmäßig 
Stromunterbrechung stattfindet, müssen derart angeordnet 
sein, daß etwa im Betriebe der elektrischen Einrichtungen 
auftretende Feuererscheinungen nicht zündend auf die 
Nachbarschaft wirken und keine Kurz- oder Erdschlüsse 
herbeiführen können. 

•1 Die hier in Betracht kommenden Normalien sind: 
1. N ormeu übereinheitlicheKontaktgrößen und Schrauben. 
2. Kupfernormalien. 
8. Normalien und Kaliberlehren für LampenfiiJie und 

I•'assungen mit Edisongewinde. 
4. Normalien fflr GU!hl&lnpenffl.Be und Fassungen mit 

Bajonettkontakt. · 
6. Normalien für Steckkontakte. 
6. Vorschriften für die Konstruktion und Prüfung von 

Installationsmaterial. 
7. Normalien für elektrische Maschinen und Trans

formatoren. 
8. Normalien fllr Leitungen. 

Sitl sind allgedruckt in .Normalien, Vorschriften und Leitslltze 
dt•s V. D. K. herausgegeben von G. f{app•, Berlin, J ulins Springer. 

2 
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b) Bei Schalttafeln, die betriebsmäßig auf der Rück· 
seite zugänglich sind, darf die Entfernung zwischen un· 
geschützten, stromführenden Teilen der Schalttafel und der 
gegenüberliegenden Wand nicht weniger als 1 m betragen. 
Sind an der letzteren ungeschützte, stromführende Teile in 
erreichbarer Höhe vorhanden, so muß die horizontale Ent· 
fernung bis zu derselben 2m betragen und der Zwischen· 
raum durch Geländer geteilt sein. 

c) Die Kreuzung stromführender Teile an Schalt· 
und Verteilungstafeln ist möglichst zu vermeiden. Ist 
dies nicht erreichbar, so sind die stromführenden Teile 
durch Isolierung von einander zu trennen, oder derart in 
genügendem Abstand von einander zu befestigen, daß 
Berührung ausgeschlossen ist. 

d) Die Polarität bezw. Phase von Leitungsschienen, 
die hinter der Schalttafel liegen, ist durch farbigen An· 
strich kenntlich zu machen. 

e) An V erteilungstafeln, welche nicht von der Rück· 
seite zugänglich sind, müssen die Leitungen nach 
Befestigung der Tafel angeschlossen und die Anschlüsse 
jederzeit von vorn kontrolliert und gelöst werden können. 

f) Die Sicherungen auf den Verteilungstafeln sind mit 
Bezeichnungen zu versehen, aus denen hervorgeht, zu 
welchen Räumen bezw. Gruppen von Stromverbrauchern 
sie gehören. 

g) Im übrigen wird bezüglich der Ausrüstung der 
Schalt- und Verteilungstafeln auf die§§ 10 bis 14 verwiesen. 
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b) Schalttafeln müssen 
entweder mit einem isolierenden Bedienungsgang um

geben sein, und, soweit sie für nicht instruiertes Personal 
zugänglich sind, müssen sämtliche Teile, die unter Spannung 
gegen Erde stehen, auf der Bedienungsseite durch Gehäuse 
vor Berührung geschützt sein (die gleiche Vorschrift gilt 
auch für die Rückseite der Schalttafeln, sofern dieselbe 
überhaupt begehbar ist) -

oder es müssen sämtliche stromführenden Teile, z. B. 
auch diejenigen der Meßinstrumente, Sicherungen und 
Schalter, sofern sie nicht geerdet sind, der Berührung 
unzugänglich angeordnet sein; die zugänglichen nicht
stromführenden Metallteile dieser Apparate und des Ge
rüstes müssen geerdet und, soweit der Fußboden in der 
Nähe des Gerüstes leitet, mit diesem leitend verbunden sein. 

Soweit in Gleichstromanlagen die Betriebsspannung 
750 V nicht überschreitet und die Bedienung nur durch 
instruiertes Personal erfolgt, kann von dieser Vo_rschrüt 
abgesehen werden. 

Bei Schalttafeln, die betriebsmäßig auf der Rückseite 
zugänglich sind, darf die Entfernung zwischen unge
schützten stromführenden Teilen der Schalttafel und der 
gegenüberliegenden Wand nicht weniger als 1 m betragen. 
Sind auf der letzteren ungeschützte stromführende Teile 
in erreichbarer Höhe vorhanden, so muß die horizontale 
Entfernung bis zu denselben 2 m betragen und der 
Zwischenraum durch Geländer geteilt sein. In dem so 
geschaffenen Gange dürfen bis zur Höhe von 2 m vom 
Fußboden weder stromführende Teile noch sonstige die 
freie Bewegung störende Gegenstände vorhanden sein. 

c) Die Kreuzung stromführender Teile an Schalt
und Verteilungstafeln ist möglichst zu vermeiden. Ist 
dies nicht erreichbar, so sind die stromführenden Teile 
durch Isolierung von einander zu trennen, oder derart in 
genügendem Abstand von einander zu befestigen, daiJ 
Berührung ausgeschlossen ist. 

d) Die Polarität bezw. Phase von Leitungsschienen, 
die hinter der Schalttafel liegen, ist durch farbigen An
strich kenntlich zu machen. 

e) An V erteilungstafeln, welche nicht von der Rück· 
seite zugänglich sind, müssen die Leitungen nach 
Befestigung der Tafel angeschlossen und die Anschlüsse 
jederzeit von vorn kontrolliert und gelöst werden können. 

f) Die Sicherungen auf den Verteilungstafeln sind mit 
Bezeichnungen zu versehen, aus denen hervorgeht, zu 
welchen Räumen bezw. Gruppen von Stromverbrauchern 
sie gehören. 

g) Im übrigen wird bezüglich der Ausrüstung der 
Schalt- und Verteilungstafeln auf die§§ 10 bis 14 verwiesen. 

2* 
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LeitungsmateriaL 

§5. 

Bescbaff'enheit und Belastung des Leitnngskupfers. 

a) Leitungskupfer muß den Normalien des Verbandes 
Deutscher Elektrotechniker entsprechen. Ausnahmen hier
von sind bei Drähten zulässig, die für Freileitungen be
stimmt sind. 

b) Isolierte Kupferleitungen und nicht unterirdisch 
verlegte Kabel dürfen höchstens mit den in nachstehender 
'l'abelle verzeicb netenStromstärken dauernd belastet werden. 

Quer- netriebs- Quer· ßetriebs· 
schnitt in strom· schnitt in strom-
Quadrat· stärke Quadrat- stärke 

milli- in milli- in 
matern Ampere matern Ampere 
0,75 4 !l5 JG;) 
1 6 120 20J 
1,5 10 150 2~;) 

2.5 15 185 275 
4 20 240 330 
6 30 310 400 

10 40 400 500 
16 60 [>()(} 600 
2ä 80 62ii 700 
35 90 800 850 
50 100 1000 1000 
7(} 130 

Blanke Kupferleitungen bis zu 50 qm.m unterliegen 
gleichfalls den Vorschriften der vorstehenden Tabelle, 
blanke Kupferleitungen über 50 und unter 1000 qmm Quer
schnitt können mit 2 Ampere für das Quadratmillimeter 
belastet werden. Auf Freileitungen finden die vorstehenden 
Zahlenbestimmungen keine Anwendung. 

Bei intermittierendem Betriebe ist eine Erhöhung der 
Belastung über die Tabellenwerte zulässig, sofern dadurch 
keine größere Erwärmung als bei der der Tabelle ent
sprechenden Dauerbelastung entsteht. 

c) Der geringste zulässige Querschnitt für isolierte 
Kupferleitung ist I qmm, an und in Beleuchtungskörpern 
Bf4 qmm. Der geringste zulässige Querschnitt von offen 
verlegten blanken Kupferleitungen in Gebäuden ist 4 qmm, 
bei Freileitungen 6 qmm, 

d) Bei Verwendung von Leitern aus anderen :Metallen 
müssen die Quer11chnitte so gewählt werden, daD sowohl 
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§6. 

9 

Bescba.1l'enbeft und Belastung des Leitnngskupfers. 

a) Leitungskupfer mWI den Normalien des Verbandes 
Deutscher Elektrotechniker entsprechen. Ausnahmen hier
von sind bei Drähten zuläsaig1 die für Freileitungen be
stimmt sind. 

b) Isolierte Kupferleitungen und nicht unterirdisch 
verlegte Kabel dürfen höchstens mit den in nachstehender 
Tabelle VerzeichnetenStromstärken dauernd belastet werden. 

Quer- Betriebs- Quer- Betriebs-
schnitt in strom- schnitt in strom-
Quadrat- stärke Quadrat- stärke 

milH- in milli- in 
matern Ampere metern Ampere 
0,76 4 95 165 
1 6 120 200 
1,5 10 150 235 
2.5 11) 185 275 
4 00 240 330 
6 30 310 400 

10 40 400 000 
16 60 500 600 
25 80 625 700 
35 90 800 850 
50 100 1000 1000 
70 130 

Blanke· Kupferleitungen bis zu 50 qmm unterliegen 
gleichfalls den Vorschrüten der vorstehenden Tabelle, 
blanke Kupferleitungen über 1)0 und unter 1000 qmm Quer
schnitt können mit 2 Ampere für das Quadratmillimeter 
belastet werden. Auf Freileitungen :finden die vorstehenden 
Zahlenbestimmungen keine Anwendung, 

Bei intermittierendem Betriebe ist eine Erhöhung der 
Belastung über die Tabellenwerte zulässig, sofern dadurch 
keine größere Erwärmung als bei der der Tabelle ent
sprechenden Dauerbelastung entsteht. 

c) Der geringste zulässige Querschnitt für isolierte 
Kupferleitungen ist 1 qmm, an und in Beleuchtungskörpern 
3j4 qmm. Der geringste zulässige Querschnitt von offen 
verlegten blanken Kupferleitungen in Gebäuden ist 4 qmm, 
bei Freileitungen 10 qmm. 

d) Bei Verwendung von Leitern aus anderen Metallen 
müssen die Querschnitte 10 rewählt werden, daß sowohl 
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Festigkeit wie Erwärmung durch den Strom den im Vorigen 
für Kupfer gegebenen Querschnitten entspricht. 

§6. 

Leitungen • 

.. ) Im Nächstfolgenden werden behandelt: Draht
leitungen, Schnurleitungen und Kabel. 

b) Drahtmaterialien für Maschinen und Apparate unter
lie~ten den Bestimmungen dieser Vorschrüten nicht. 

§ 7. 

Drahtleitungen. 

a) Blanke Leitungen. Hierher gehören blanker 
Kupferdraht, verzinnter Kupferdraht, verbleiter Kupfer
draht, verzinkter und verzinnter Eisendraht, Aluminium· 
draht, Draht von Siliciumbronze uaw. 

Für andere als Kupferdrähte vgl. § 5 d). 
b) Gummibanddrähte 
c) Gummiaderdrähte 
d) Mehrfachdrahtleitungen 
e) Fassungsadam 

} siehe Normalien für 
Leitungen. 

f) Gepanzerte Drahtleitungen bestehen aua je 2 oder 
mehreren nach c) isolierten Drähten, die mit einer gemein· 
samen Hülle und darüber mit einer dichten Metallum· 
klöppelung versehen sind. Gepanzerte Leitungen dürfen 
nicht direkt in die Erde verlegt werden, sind aber im übrigen 
den armierten Bleikabeln gleichgestellt. 

g) Drahtleitungen anderer Art dUrf- nur ver
wendet werden, wenn sie der in den Normalien fUr Gummi· 
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Festigkeit wie Erwärmung durch den Strom den im vorigen 
idr Kupfer gegebenen Querschnitten entspricht. 

§6. 

Leitungen. 

a) Im Nächstfolgenden werden behandelt: Draht
leitungen, Schnurleitungen und KabeL 

b) Drahtmaterialien fUr Maschinen und Apparate unter
liegen den Bestimmungen dieser Vorschriften nicht. 

§7. 

Drahtleitnngen. 

a) Blanke Leitungen. Hierher gehören blanker 
Kupferdraht, verzinnter Kupferdraht, verbleiter Kupfer
draht, verzinkter oder verzinnter Eisendraht, Aluminium
draht, Draht von Siliciumbronze usw. 

Für andere als Kupferdrähte vergL § 5 d), 
b) Gummibandleitung ist unzulässig. 
c) Gummiaderleitung (Draht oder Seil) ist zur festen 

Verlegung geeignet fUr Gebrauchs-Spannungen bis zu 
1000 V und zum Anschluß transportabler Apparate bis zu 
500 V (siehe Normslien fUr Leitungen). 

d) Special-Gummiaderleitung (Draht oder Seil) gilt als 
isolierte Leitung, wenn sie transportabel verlegt ist, bis 
1500 V, bei fester Verlegung bis 5000 V und, wenn mit 
einer luftdicht schließenden Metallumhüllung versehen, 
bis 12000 V (siehe Normalien für Leitungen). 

Sie darf fest verlegt auch ohne Metallumhüllung über 
öOOO V verwendet werden, ist aber dann wie blanke Leitung 
zu behandeln. 

e) Mehrfachleitung (Draht oder Seil) muß bis 1000 V 
wenigstens aus Gummiaderleitungen, von lOü0-1500 V aus 
Spezial-Gummiaderleitungen bestehen und die in h) er
wähnte Schutzhülle kann gemeinsam sein. 

f) Fassungsader ist nicht zulässig. 

g) Drahtleitungen anderer Art, welche als isolierte 
Leitungen gelten sollen, müssen eine luftbeständige Iao· 
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a,derdrähte beschriebenen Wasserprobe, event. unter sinn
gemäßer Modifikation der Bedingungen genügen. 

§8. 

Schnüre (biegsame Leitungen). 

a) Gummibandschnüre 
b) GummiaderschnUre 
c) Pendelschnüre } aiehe Normalien fUr 

Leitungen. 

d) Gepanzerte Schnurleitungen bestehen aus 2 oder 
mehreren nach 8 b) isolierten Schnüren, 'die mit einer ge
meinsamen Htille und darüber mit einer dichten Metall
umklöppelung versehen sind. Gepanzerte Schnurleitungen 
dürfen nicht direkt in die Erde verlegt werden, sind aber 
im übrigen den armierten Bleikabeln gleichgestellt. 

§9. 

Kabel. 

a) Blanke Bleikabel (Bezeichnung K B) bestehen &111 
einer oder mehreren Kupferseelen, starken Isolierscbichten 
und einem wasserdichten einfachen oder mehrfachen Blei
mantel Sie sind nur zu verwenden , wenn sie gegen 
mechanische und gegen chemische Beschädigungen ge
schützt sind. 

b) Asphaltierte Bleikabel (Bezeichnung K A) wie 
die vorigen, aber mit asphaltiertem Faserstoff umwickelt; 
sie müssen gegen mechanische Beschädigungen geschützt 
sein. 

c) Armierte asphaltierte Bleikabel (Bezeich
nunr K E) wie die Toricen und mit Eisenband oder -Draht 
armiert. 
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lierung haben und nach 24-stündigem Liegen im Wasser die 
doppelte Betriebsspannung, mindestens aber 3000 V, gegen 
daa Wasser eine Stunde lang aushalten. 

h) Transportable Einzel- und Mehrfachleitungen sind 
zulässig bis zu Gebrauchsspannungen von 1500 V, wenn sie 
den Bedingungen der Normalien für Leitungen genügen; 
sie müssen aber dann noch eine gegen mechanische Ver
letzung schützende Hülle (z. B. Drahtumhüllung, Metall
schlauch, Leder) besitzen. 

Bei Gebrauchsspannungen von mehr als 1500 V sind 
transportable Leitungen nicht gestattet. 

§ 8. 

Schnüre (biegsame Leitungen). 

a) Gummibandschnüre sind nicht zulässig. 
b) Gummiaderschnüre können bis zu Gebrauchs

spannungen von 1000 V fest verlegt und zum Anschluß 
transportabler Apparate bis 500 V benutzt werden. 

c) Pendelschnüre sind nicht zulässig. 
d) Transportable Einzel- unuMehrfaehsehnnrleitungen 

sind zulässig bis zu Gebrauchsspannungen von IOOOV, wenn 
sie der in § 7 g) angegebenen Wasserprobe genügen. Sie 
müssen aber dann noch eine gegen mechanische V er
letzungen schützende Hülle (z. B. Drahtumhüllung, Metall
schlauch, Leder) besitzen. 

Bei Gebrauchsspannungen von mehr als 1000 V sind 
transportable Schnurleitungen nicht gestattet. 

§9. 

Kabel. 

a) Blanke Bleikabel (Bezeichnung K B) bestehen 
aus einer oder mehreren Kupferseelen, starken IsoHer
schichten und einem wasserdichten einfachen oder mehr
fachen Bleimantel Sie sind nur zu verwenden, wenn sie 
gegen mechanische und gegen chemische Beschädigungen 
geschützt sind. 

b) AsphaltierteBleikabel (Bezeichnung KA) wie 
die vorigen, aber mit asphaltiertem Faserstoff umwickelt; 
sie müssen gegen mechanische Beschädigungen geschützt 
sein. 

e) Armierte asphaltierte Bleikabel (Bezeich· 
nung K E) wie die vorigen und mit Eisenband oder -Draht 
armiert. 
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d) Bei eisenarmierten Kabeln für Ein- oder Mehr
phasenstrom müssen sämtliche zu einem Stromkreis ge
hörigen Leitungen in demselben Kabel enthalten sein. 

Apparate. 
§ 10. 

Allgemeines. 
a) Die äußeren stromführenden Teile sämtlicher Appc

rate (Ausnahme siehe § 12) müssen auf feuersicheren, und 
soweit sie nicht betriebsmäßig geerdet sind, auf in dem Ver
wendungsraum isolierenden Unterlagen montiert sein. 

b) Apparate sind derart zu bemessen, daß sie durch 
den stärksten normal vorkommenden Betriebsstrom keine 
für den Betrieb oder die Umgebung bedenkliehe Tempe· 
ratur annehmen können. 

c) Die Verbindung der Leitungen mit den Apparaten 
ist durch Schrauben oder gleichwertige Mittel auszuführen. 

Schnüre oder Drahtseile bis zu 6 qmm und Einzel· 
drähte bis zu 25 qmm Kupferquerschnitt können mit ange
bogenen Osen an die Apparate befestigt werden. Draht
seile über 6 qmm, sowie Drähte über 25 qmm Kupferquer
schnitt müssen mit Kabelschuhen oder gleichwertigen V er
bindungsmitteln versehen sein. Schnüre und Drahtseile 
von weniger als 6 qmm Querschnitt müssen, wenn sie nicht 
gleichfalls Kabelschuhe oder gleichwertige Verbindungs· 
mittel erhalten, an den Enden verlötet sein; zum Löten 
darf die offene Flamme nicht verwendet werden. 

d) Apparate müssen s" konstruiert sein, daß der für 
die anzuschließenden Drähte vorgeschriebene Abstand 
von der Wand auch an den Einführungsstellen gewahrt 
werden kann. 

e) Alle Apparate müssen derart konstruiert und ange
bracht sein, daß eine VerletzungvonPersonen durch Splitter, 
Funken und geschmolzenes Materill ausgeschlossen ist. 

§ u. 
Ansschalter und Umschalter. 

a) Alle Schalter, welche außerhalb elektrischer Be
triebsräume ..-erwendet werden aollen, müsaen Homen~ 
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d) Bei eisenarmierten Kabeln f"ür Ein- und Mehrphasen
strom müssen sämtliche zu einem Stromkreis gehörigen 
Leitungen in einem Kabel enthalten sein, sofern nicht dafllr 
gesorgt ist, daß keine bedenkliehe Erwärmung des Eisen
mantels eintritt. Entsprechendes gilt für Panzerleitungen. 

Apparate. 
§ 10. 

Allgemeines. 
a) Die äußeren stromführenden Teile sämtlicher Appa

rate (Ausnahme siehe § 12) müssen auf feuersicheren, und 
•oweit sie nicht betriebsmäßig geerdet sind, auf in dem Ver
wendungsraum isolierenden Unterlagen montiert sein. 

In Kontrollern fllr Kräne usw. bis 750 V außerhalb 
von Räumen mit ätzenden Dünsten sowie außerhalb von 
Bergwerksbetrieben unter Tage ist imprägniertes Holz fllr 
solehe Teile zulässig, an denen betriebsmäßig keine 
Funken auftreten. 

b) Apparate sind derart zu bemessen, daß sie durch 
den stärksten normal vorkommenden Betriebsstrom keine 
für den Betrieb oder die Umgebung bedenkliehe Tempe· 
ratur annehmen können. 

c) Die Verbindung der Leitungen mit den Apparaten 
ist durch Schrauben oder gleichwertige Mittel auszuführen. 

Schnüre oder Drahtseile bis zu 6 qmm und Einzel
drähte bis zu 25 qmm Kupferquerschnitt können mit ange
bogenen Osen an die Apparate befestigt werden. Draht
seile über 6 qmm, sowie Drähte über 25 qmm Kupferquer
schnitt müssen mit Kabelschuhen oder gleichwertigen Ver
bindungsmitteln versehen sein. Schnüre und Drahtseile 
von weniger als 6 qmm Querschnitt müssen, wenn sie nicht 
gleichfalls Kabelschuhe oder gleichwertige Verbindungs
mittel erhalten, an den Enden verlötet sein; zum Löten 
darf die offene Flamme nicht verwendet werden. 

d) Apparate müssen so konstruiert sein, dsJI auch die 
Einführungsstellen einer Prüfung nach § 8 a genügen. 

e) Alle Apparate müssen derart konstruiert und ange
bracht sein, daß eine VerletzungvonPersonen durch Splitter, 
Funken und geschmolzenes Material ausgescbloaaen ist. 

§ 11. 
Ausschalter und Umschalter. 

a) Alle Schalter, welche zur Stromunterbreehuna 
dienen, müssen so konstruiert sein, daß beim vollen Offnen 
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achalter sein, die so konstruiert sind, dall beim öffnen unter 
normalem Betriebsstrom kein dauernder Liehtbogen ent
stehen kann. 

b) Metallkontakte sind so zu bemessen, daß bei nor
malem Betriebsstrom keine ungehörige Erwärmung eintritt. 
Die Erwärmung gilt als ungehörig 

1. bei Dosenaussehaltern, wenn die Übertemperatur 
der Dose 10 O C überschreitet. 

2. bei Hebelaussehaltern, wenn die Übertemperatur der 
Kontakte 50 O C überschreitet, 

c) Schalter*) außerhalb elektrischer Betriebsräume 
müssen entweder unter V erschlull angebracht sein oder 
Gehäuse haben. Gehäuse, soweit sie der Berührung zu· 
gäuglich und nicht geerdet sind, und Griffe müssen aus 
nichtleitendem Material bestehen oder mit einer haltbaren 
IsoHerschicht überzogen sein. Für Griffe und Kuppelungs· 
stangen ist Holz zulässig. 

d) Die normale Betriebsstromstärke und Spannung, 
für die ein Schalter gebaut ist, sind auf dem festen Teil 
zu vermerken. 

e) Wegen der zulässigen Größenstufen siehe die Vor
schriftenfür die Konstruktion undPrüfungvon Installations· 
materialien. 

Ausgenommen von den Bestimmungen unter c) und d) 
sind die Ausschalter in elektrischen Betriebsräumen, sowie 
diejenigen, welche im Freien in unzugiinglicher Lage an
gebracht sind, vergl. § 23. 

§ 12. 
Steck-Kontakte und dergl. 

a) Stecker und verwandte Vorrichtungen zum Anschluß 
transportabler Leitungen müssen so konstruiert sein, daß 
sie nicht in Kontakte für höhere Stromstärken opassen. 

Die normale Betriebsstromstärke und Spannung sind auf 
dem festen Teil und auf dem Stecker aichtb&l' zu Yermerken. 

*) Es sei darauf hingewies811o daß laut BeschluJl der Sicher
heitakommiRSion auch Anla1111er 110d derg). als Schalter gelten. 
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unter normalem Betriebsstrom kein Lichtbogen bestehen 
bleibt. 

Aullerdem ist bei allen Schaltern darauf zu achten, 
daß die Kapazität des Ausschalters in geöffneter Stellung 
nicht zu gei'"ährlichen Ladungsströmen Veranlassung gibt. 

b) Metallkontakte sind so zu bemessen, daß bei nor
malem Betriebsstrom keine ungehörige Erwärmung eintritt. 
Die Erwärmung gilt als ungehörig, wenn die Übertempe
ratur der Kontakte mehr als 500 beträgt. 

e) Schalter''') außerhalb elektrischer Betriebsräume 
müssen entweder unter Verschluß angebracht sein oder Ge
häuse haben. Gehäuse, soweit sie der Berührung zugänglich 
und nicht geerdet sind, und Griffe müssen aus nichtleitendem 
Material bestehen oder mit einer haltbaren IsoHerschicht 
überzogen sein. Schalter, die für elektrische Betriebs
räume bestimmt sind, müssen so gebaut oder angebracht 
sein, daß bei der Bedienung mittels der Handgriffe eine 
Berührung spannungführender Teile ausge~chlossen ist. 
PUr Griffe und Kuppelungsstangen ist Holz zulässig, wenn 
es mit IsoHermasse imprägniert ist. Bei Spannungen über 
1000 V müssen die Griffe so eingerichtet sein, daß sich 
zwischen der bedienenden Person und den spannung
führenden 'reilen eine isolierende Strecke, in diesem Falle 
kein Holz, und eine geerdete Stelle befindet. 

d) Die normale Betriebsstromstärke und Spannung, für 
die ein Schalter gebaut ist, sowie die maximale Strom
stärke, bei der er unter der Betriebsspannung ausgeschaltet 
werden kann, sind auf dem festen Teil zu vet·mel'keu. 

~ 12. 
Steck-Kontakte und dergl. 

a) Stecker und verwandte Vorriclttungen zum Anschluß 
transportabler Leitungen müssen so konstruiert sein, daß 
sie nicht in Kontakte für höhere Stromstärken passen. 

Die normale Betriebsstromstärke und Spannungsind auf 
dem festen Teil und auf dem Stecker siebtbar zu vermerken. 

*) Rs sei daranr hingewiesen, daß laut Reschluß der Sicher
heibkouuni•sion auch Anln>ser UJIII tlerg\. als Schalter gelten. 
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b) Kontaktvorrichtungen zum Anschluß transportabler 
Leitungen müssen, wenn sie Sicherungen enthalten, kon
struktionsmässig allpolig gesichert sein; siehe § 32b. 

c) Bei Steckern, welche für trockene Räume bestimmt 
sind, darf Hartgummi als Isoliermaterial verwendet werden. 

§ 13. 
Widerstände und Heizapparate. 

a) Die stromführenden Teile von Widerständen und 
Heizapparaten sind auf feuersicherer gutisolierender Unter· 
Iage zu montieren, und soweit sie nicht für elektrische 
Betriebsräume bestimmt sind, mit einer Schutzhülle aus 
feuersicherem Material zu verkleiden. 

b) Widerstände sind so zu bemessen, d&llsie im normalen 
Betriebe keine für den Betrieb oder die Umgebung bedenk
liche Temperatur annehmen. · 

§ 14. 
Schmelz-Sicherungen. 

a) Die Abschmelzstromstärke einer Sicherung soll das 
Doppelte ihrer Normalstromstärke sein. Sicherungen bis 
einschließlich 50 ANormalstromstärke müssen mindestens 
den I'/4fachen Normalstrom dauernd tragen können; vom 
kalten Zustande aus plötzlich mit der doppelten Normal
stromstärke belastet, müssen sie in längstens 2 Minuten 
abschmelzen. 

b) Die Sicherungen müssen einzeln bei der Betriebs
spannung sicher funktionieren, solche, die für Strom bis zu 
30A bestimmt sind, auch bei der umlO% erhöhten Betriebs-
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b) Kontaktvorrichtungen zum Anschluß transportabler 
Leitungen müssen, wenn sie Sicherungen enthalten, kon
struktionsmäßig allpolig gesichert sein; bei Spannungen 
von mehr als 600 Volt müssen die Sicherungen außerhalb 
der Kontaktvorrichtungen angeordnet werden; siehe§ 32b. 

c) Steckkontakte müssen innerhalb widerstandsfähiger 
nicht-stromführender Hüllen liegen und so angeordnet sein, 
daß zufällige Berührung stromführender Teile verhindert 
wird. 

d) Steckkontakte zum Anschluß transportabler Lei· 
tungen sind nur bis zu Spannungen von 1500 V zulässig. 

e) Wenn die Kontaktvorrichtung nicht so beschaffen 
oder angebracht ist, daß sie entsprechend den Betriebs
bedürfnissen ohne Funkengefahr bedient werden kann, so 
müssen bezüglich der in § 33 erwähnten Ausschalter Vor
kehrungen getroffen sein, welche das Einstecken und Aus
ziehen des Steckers unmöglich machen, solange die Aus
achalter geschlossen sind. 

f) Bei Steckern, welche für trockene Räume mit 
Spannungen bis 500 Volt bestimmt sind, darf Hartgummi 
ala Isoliermaterial verwendet werden. 

§ 13. 
Widerstände und Heizapparate. 

a) Die stromführenden Teile von Widerständen und 
Heizapparaten sind auf feuersicherer gut isolierender Unter
lage zu montieren und, soweit sie nicht für elektrische Be
triebsräume bestimmt sind, mit einer Schutzhülle aus feuer
sicherem Material zu verkleiden. Soweit diese Schutz
hülle aus Metall besteht, muß sie geerdet werden. 

b) Widerstände sind so zu bemessen, daß sie im nor
malen Betriebe keine für den Betrieb oder die Umgebung 
bedenkliche Temperatur annehmen-

c) Heizapparate für mehr als 750 V sind nicht zulässig. 
§ 14. 

Schmelz-Sicherungen. 
a) Die Abschmelzstromstärke einer Sicherung soll das 

Doppelte ihrer Normalstromstärke sein. Sicherungen bis 
einschließlich 50 ANormalstromstärke müssen mindestens 
den Il/4 fachen Normalstrom dauernd tragen können_ Vom 
kalten Zustande aus plötzlich mit der doppelten Normal
stromstärke belastet, müssen sie in längstens 2 Minuten 
abschmelzen. 

b) Die Sicherungen müssen einzeln, auch bei der um 
10% erhöhten Betriebsspannung, sicher funktionieren. Zur 
Sicherheit der Funktion gehört. daß sie abschmelzen, ohne 
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spannung. Zur Sicherheit der Funktion gehört, daß sie ab
schmelzen, ohne einen dauernden Lichtbogen zu erzeugen, 
und daß die etwaigen Explosionserscheinungen ungefährlich 
verlaufen. (Vergleiche die Vorschriften für die Konstruk
tion und Prüfung von Installationsmaterial.) 

c) Bei Sicherungen dürfen weiche, plastische Metalle 
und Legierungen nicht unmittelbar den Kontakt vermitteln, 
sondern die Schmelzdrähte oder Schmelzstreifen müssen in 
Kontaktstücke aus Kupfer oder gleichgeeignetem Metall 
eingelötet sein. 

d) Sicherungen von 6 bis 30 A müssen in dem Sinne 
unverwechselbar sein, daß die fahrlässige oder irrtümliche 
Verwendung von Einsätzen für zu hohe Stromstärken aus
geschlossen ist. 

e) Die Normalstromstärke und die Maximalspannung 
sind auf dem Einsatz der Sicherung zu verzeichnen. 

Isolier- und Befestigungskörper. 

§ 15. 

Holzleisten sind verboten, Krampensind nur zur Befesti
gung von betriebsmäßig geerdeten Leitungen zulässig, so· 
fern dafür gesorgt ist, daß der Leiterweder mechanisch noch 
chemisch durch die Art der Befestigung geschädigt wird. 

Bei Akkumulatorenbatterien für mehr als 16 V Span
nung ist Zelluloid zur Verwendung als Kästen und außer
halb des Elektrolyten unzulässig. 

§ 16. 

Isolierglocken, -Rollen und -Ringe. 

a) Isolierglocken, -Rollen und -Ringe sollen aus Por
tellan, Glas oder gleichwertigem Material bestehen. 

b) Sie müssen so geformt sein, daß die an ihnen zu 
befestigenden Leitungen in genügendem Abstand von den 
Befestigungsflächen gehalten werden können. Vergl. ~ 2!). 
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einen dauernden Lichtbogen zu erzeugen und daß die 
etwaigen Explostonserscheinungen ungefährlich verlaufen. 
(V ergleiehe hierzu die Vorschriften für die Konstruktion 
und Prüfung von Installationsmaterial.) 

c) Bei Sicherungen dürfen weiche plastische Metalle 
und Legierungen nicht unmittelbar den Kontakt vermitteln, 
sondern die Schmelzdrähte oder Schmelzstreifen müssen 
in Kontaktstücke aus Kupfer oder gleichgeeignetem Metall 
eingelötet sein. 

d) Nichtausschaltbare Sicherungen müssen uerart kon
struiert oder angeordnet sein, daß sie auch unter Spannung 
mittels· geeigneter Werkzeuge gefahrlos ausgewechselt 
werden können. 

e) Die Normalstromstärke und die Maximalspannung 
sind auf dem Einsatz der Sicherung zu verzeichnen. 

Isolier- und Befestigungskörper. 

§ lö. 

Holzleisten sind verboten. Krampen sind nur zu Be· 
festigung von betriebsmäßig geerdeten Leitungen zulässig, 
sofern dafür gesorgt ist, daß der Leiter weder mechanisch 
noch chemisch durch die Art der Befestigung geschädigt 
wird. 

§ 16. 

lsoliergloeken, -Rollen und -Ringe. 

a) Isolierglocken, -Rollen und -Ringe müssen aus Por
zellan, Glas oder gleichwertigem Material bestehen. Ringe 
sind nur gestattet, wenn sie durch Form und Größe eine 
sichere Isolation verbürgen. 

b) Die Glocken, Rollen und Ringe müssen so geformt 
sein, daß die an ihnen zu befestigenden Leitungen in ge
nügendem Abstand von den Befestigungsflächen gehalten 
werden können. Vergl. § 29. 

e) Sie müssen, soweit sie für Gebrauchsspannungen von 
2000 V oder mehr dienen sollen, in der Fabrik mit min
destens der doppelten Betriebsspannung geprüft sein. 

3 
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§ 17. 

Klemmen. 

a) Klemmen müssen, soweit aie nicht für Bleikabel be
stimmt sind, aus hartem Isoliermaterial oder entsprechend 
isoliertem Material bestehen. 

b) Sie müssen so geformt sein, cWI die an ihnen zu be
festigenden Leitungen in genügendem Abstand von den Be
festigungsflächen gehalten werden können. 

§ 18. 

Rohre. 

a) Bei Metall- und Isolierrohren, in denen Leitungau 
verlegt werden sollen, muß die lichte Weite, sowie die Au
zahl und der Radius der Krümmungen so gewählt sein, daß 
man die Drähte jederzeit leicht einziehen und entferneu 
kann. Die Rohre müssen ferner ao eingerichtet sein, daß 
die Isolierung der Leitungen durch voratehende Teile und 
scharfe Kanten nicht verletzt werden kann. 

b) Rohre, die für mehr als einen Draht bestimmt aind, 
müssen mindestena 11 mm lichte Weite haben. 

Lampen und Zubehör. 
§ 19. 

Gllihlampen nnd Fas&UDgen. 

a) Die atromftihrenden Teile der Fassungen mUsaen 
auf feueraicherer Unterlage montiert und durch feuer
sichere UmhUllung, die jedoch nicht unter Spannung gegen 
Erde atehen darf, vor Berührung geschützt sein. 

b) Materialien, die entzundlich oder hygroskopisch 
aind oder in der Wärme Formverlinderungen erleiden, 
dürfen nicht ala Beatandteile von Fusun~ren verwendet 
werden. 
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§ 17. 

Klemmen. 

Klemmen (nur bedingt zu verwenden, vergl. § 21) 
müssen entweder durch eine Glocke oder Rolle gestützt 
oder so ausgebildet sein, daß merkliche Oberflächenleitung 
ausgeschlossen ist. 

§ 18. 

Rohre. 

a) Bei Metall- und lsolierrohren, in denen Leitungen 
verlegt werden sollen, muß die lichte Weite, sowie die An
zahl und der Radius der Krümmungen so gewählt sein, daß 
man die Drähte jederzeit leicht einziehen und entfernen 
kann. Die Rohre müssen ferner so eingerichtet sein, daß 
die Isolierung der Leitungen durch vorstehende Teile und 
scharfe Kanten nicht verletzt werden kann. 

b) Rohre, die für mehr als einen Draht bestimmt sind, 
müssen mindestens 15 mm lichte Weite haben. 

c) Verbindungsdosen müssen genügend weit und so 
eingerichtet sein, daß jeder ungehörige Spannungs- oder 
Stromübergang ausgeschlossen ist. 

d) Rohre dienen wesentlich als mechanischer Schutz; 
sie müssen dementsprechend aus widerstandsfähigem 
Material von genügender Stärke bestehen. (Vergl. § 30 a). 

Lampen und Zubehör. 
§ 19. 

Glühlampen und Fassungen. 

a) Die stromführenden Teile der Fassungen müssen auf 
feuersicherer Unterlage montiert und durch feuersichere 
Umhüllung, die jedoch nicht unter Spannung gegen Erde 
stehen darf, vor Berührung geschützt sein. 

b) Materialien, die entzündlich oder hygroskopisch 
sind oder in der Wärme Formveränderungen erleiden, 
dürfen nicht als Bestandteile von Fassuncen verwendet 
werden. 

3* 



17 Niederspannung. 

c) Fassungen für Spannungen über 250 V dürfen keine 
Ausschalter haben. 

Die Ausschalter an Fassungen für niedrigere Spannung 
müssen den Bedingungen des§ 11 Absatz a) genügen. 

d) Die unter Spannung stehenden Teile :-!er Lampen 
müssen der zufälligen Berührung entzogen sein. 

e) Glühlampen, die in der Nähe von entzündlichen 
Stoffen angebracht werden sollen, müssen mit Schalen, 
Schirmen, Schutzgläsern oder Drahtgittern versehen sein, 
durch welche die Berührung der Lampen mit den entzünd· 
liehen Stoffen verhindert wird. 

f) Bei Handlampen müssen die Griffe, sofern sie nicht 
zuverlässig geerdet sind, aus lsoliermaterial bestehen. 
Der Schutzkorb muß direkt auf dem isolierenden bezw. 
zuverlässig geerdeten Griff sitzen und die Leitungsein· 
führung mit Isoliermaterial ausgekleidet sein. Hahn· 
fassungen an Handlampen sind verboten. 

§ 20. 
Bogenlampen. 

a) Bogenlampen dürfen ohne Vorrichtungen, die ein 
Herausfallen glühender Kohleteilchen verhindern, nicht 
verwendet werden. Bei Bogenlampen mit eingeschlossenem 
Lichtbogen (Dauerbrandlampen) sind keine besonderen 
Vorrichtungen hierfür erforderlich. 

b) Die Bogenlampen sind gut isoliert in die Laternen 
(Gehänge, Armaturen) einzusetzen und diese, sofern sie 
aufgehängt sind, von Erde zu isolieren. 

c) Lampen und Laternen müssen so gebaut sein, daJI 
sich in ihnen kein Wasser ansammeln kann, insbesondere 
müssen die Einführungsöffnungen für die Leitungen so be· 
schaffen sein, daß die Isolierhüllen nicht verletzt werden 
und dall sie kein Wasser eindringen lassen. 

d) Soweit die Zuleitungsdrähte in den Gebrauchslagen 
der Lampe der Berührung zugänglich sind, müssen sie 
isoliert sein. 

e) Sollen die Zuleitungsdrähte zugleich als Anhänge· 
vorrichtung dienen, so dürfen die Anschlußstellen der 
Drähte nicht durch Zug beansprucht und die Drähte nicht 
verdrillt werden. 

. § 21. 
Beleuchtungskörper, auch Schnurpendel. 

a) Die zur Aufnahme von Drähten bestimmten Hohl· 
räume von Beleuchtungskörpern müssen im Lichten soweit 
bemessen und von Grat frei sein, daJI die einzuführenden 
Drähte aicher ohne Verletzunr der lsolierun&' durchre-
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c) Fassungen dürfen keine Ausschalter enthalten. 

d) Die unter Spannung stehenden Teile der Lampen 
müssen der zufälligen Berührung entzogen sein. 

Yergl. § 35. 

§20. 
Bogenlampen. 

a) Bogenlampen dürfen ohne Vorrichtungen, die ein 
Herausfallen glühender Kohleteilchen verhindern, nicht 
verwendet werden. BeiBogenlampen mit eingeschlossenem 
Lichtbogen (Dauerbrandlsmpen) sind keine besonderen 
Vorrichtungen hierfür erforderlich. 

b) Die Bogenlampen sind gut isoliert in die Laternen 
(Gehänge, Armaturen) einzusetzen und diese, sofern sie 
aufgehängt sind, von Erde zu isolieren. 

Wegen Aufhängevorrichtungen vergl. § 35 b. 
c) Lampen und Laternen müssen so gebaut sein, daß 

sich in ihnen kein Wasser ansammeln kann, insbesondere 
müssen die Einführungsöffnungen für die Leitungen so be
schaffen sein, daß die IsoHerhüllen nicht verletzt werden 
und daß sie kein ·wasser eindringen lassen. 

d) Soweit die Zuleitungsdrähte in den Gebrauchslagen 
der Lampe der Berührung zugänglich sind, müssen sie iso
liert sein. 

e) Die Zuleitungsdrähte dürfen nicht als Aufhängevor
richtung dienen. 

s ~1. 
Beleuchtungskörper. 

a) Die zur Aufnahme von Drähten bestimmten Hohl
räume von Beleuchtungskörpern müssen im Lichten soweit 
bemessen und von Grat frei sein, daß die einzuführenden 
Drähte sicher ohne Verletzung der Isolierung durcbge· 
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zogen werden können; die engsten für zwei Drähte be
stimmten Rohre müssen wenigstens 6 mm im Lichten 
haben. 

b) In und an Beleuchtungskörpern darf nur Gummiader, 
mindestens sogenannte Fassungsader, nach den für diesen 
Zweck ausgearbeiteten Normalien des Verbandes Deutscher 
Elektrotechniker benutzt werden. 

c) Abzweigstellen in Beleuchtungskörpern müssen 
tunliehst centralisiert werden. 

d) Schnurpendel mit biegsamer Leitungsschnur sind 
nur dann zulässig, wenn das Gewicht der Lampe nebst 
Schirm von einer besonderen Tragschnur getragen wird, 
die mit der Schnur verflochten sein kann. Sowohl an der 
Aufhängestelle als auch an der Fassung müssen die Lei
tungsdrähte länger sein als die Tragschnur, damit kein Zug 
auf die Verbindungsstelle ausgeübt wird. 

C. Verlegungsvorsohriften. 

1. Erdung. 

§ 22. 

a) Alle Verbindungen in Erdungsleitungen müssen 
durch Verlötung hergestellt sein, doch kann der Anschluß 
an Erdungsschalter und an dem zu erdenden Gegenstand 
auch durch Verschrauben hergestellt sein. 

b) Der Querschnitt der Erdungsleitungen ist mit Rück
sicht auf die zu erwartenden Erdschlußstromstärken zu be
messen. Die Erdungsleitungen müssen gegen mechanische 
und chemische Beschädigungen geschützt werden. 

c) Es ist für möglichst geringen Erdungswiderstand 
Sorge zu tragen. 

Als Erdelektroden dienen Platten, Drahtnetze, Gitter
werk und dergl. 

Rohrleitungen k~nnen zur Erdung mitbenutzt werden. 
dürfen aber nicht als ausschließliche Erdung dienen. 
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zogen werden können; die engsten fUr zwei Drähte be
stimmten Rohre müssen wenigstens 12 mm im Lichten 
haben. 

b) In und an Beleuchtungskörpern muß mindestens 
Gummiaderleitung verwendet werden. Fassungsader ist 
ausgeschlossen. 

Für Reihenschalter kann Gummiaderleitung auch bei 
einer Maschinenspannung von mehr als 1000 Volt verwen
det werden, soweit zwischen zwei benachbarten Gummiader
leitungen eine geringere Spannung als 1000 V herrscht und 
die Beleuchtungskörper durch die ganze Art der Montage 
für die höchste in Betracht kommende Spannung dauernd 
gegen Erde isoliert und unzugänglich angebracht werden. 

c) Abzweig- und Verbindungsstellen in Beleuchtungs· 
körpern sind nicht zulässig. 

d) Schnurpendel sind unzulässig. 

C. Verlegungsvorschriften. 

1. Erdung. 

§ 22. 

a) Alle Verbindungen in Erdungsleitungen müssen 
durch Verlötung hergestellt sein, doch kann der Anschluß 
an Erdungsschalter und an dem zu erdend"'n Gegenstand 
auch durch Verschrauben hergestellt sein. 

b) Der Querschnitt der Erdungsleitungen ist mit Rück
sicht auf die zu erwartenden Erdschlußstromstärken zu be
messen. Die Erdungsleitungen müssen gegen mechanische 
und chemische Beschädigungen geschützt werden. 

c) Es ist für möglichst geringen Erdungswiderstand 
Sorge zu tragen. 

Als Erdelektroden dienen Platten, Drahtnetze, Gitter
werk und dergl. 

Rohrleitungen können zur Erdung mitbenutzt werden, 
dürfen aber nicht als ausschliellliche Erduna- dienen. 
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d) Die in einem Gebäude befindlichen Erdungsleitun
gen müssen sämtlich unter sich gut leitend verbunden sein. 

e) Es ist verboten, Strecken einer geerdeten Betriebs
leitung durch Erde allein zu ersetzen. 

f) Der neutrale Mittelleiter von Gleichstrom-Dreileiter· 
systemen mit einer höheren Spannung als 2>< 120 V muß 
:;eerdet sein. 

2. Freileitungen. 

§ 23. 

a) Bei Freileitungen kann, wenn die Festigkeitsrück
sichten es wünschenswert machen, Kupfer verwendet wer
den, welches den Normalien des Verbandes Deutscher 
Elektrotechniker nicht entspricht. 

b) Der geringste zulässige Metallquerschnitt von blan
ken oder isolierten Freileitungen aus Kupfer ist 6 qmm. 

c) Freileitungen können mit größeren Stromstärken be· 
lastet werden, als der Tabelle in § 5 entspricht, sofern 
dadurch ihre Festigkeit nicht merklich leidet. 

d) Freileitungen dürfen nur auf Porzellanglocken oder 
gleichwertigen IsoHervorrichtungen verlegt werden, wobei 
die Glocken in aufrechter Stellung zu befestigen sind. 

e) Freileitungen müssen mindestens ö m von der Erd
oberfläche entfernt sein. 

f) Den örtlichen Verhältnissen entsprechend sind Frei
leitungen durch Blitzschutzvorrichtungen zu sichern, die 
auch bei wiederholten Entladungen wirksam bleiben. 

g) Freileitungen sowie Apparate an Freileitungen sind 
so anzubringen, dall sie ohne besondere Hilfsmittel nicht 
zugänglich sind. 

h) Sofern in Freileitungen Transformatoren Torkom
rnen, ist di~ Vorsehrüt § 25 b) zu befoltre:Q. 
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d) Die in einem Gebäude befindlichen Erdungsleitun
gen müssen sämtlich unter sich gut leitend verbunden sein. 

e) Es ist verboten, Strecken einer geerdeten Betriebs
leitung durch Erde allein zu ersetzen. 

2. Freileitungen. 

§ 23. 

a) Träger und Schutzverkleidungen von Leitungen, 
welche mehr als 500 V gegen Erde führen, müssen durch 
einen deutlich sichtbaren roten Zickzackpfeil (Blitzpfeil) 
gekennzeichnet sein. 

b) Für Freileitungen müssen blanke Leitungen verwen-
det werden. · 

Wo ätzende Dünste zu befürchten sind, ist ein schützen
der Anstrich gestattet. 

c) Bei Freileitungen kann, wenn :Festigkeitsrücksichten 
es wünschenswert machen, Kupfer verwendet werden, wel
ches den Normalien des Verbandes Deutscher Elektrotech
niker nicht entspricht. 

d) Der geringste zulässige Metallquerschnitt von Frei
leitungen aus hartgezogenem Kupfer oder anderem Mate
rial von mindestens gleich großer Zugfestigkeit ist 10 qmm, 
Leitungen aus Material von geringerer Zugfestigkeit 
müssen einen entsprechend größeren Querschnitt haben. 

e) Auf Zug beanspruchte Verbindungen zwischen Lei
tungen müssen so ausgeführt werden, daß die Verbindungs
stelle mindestens die gleiche Zugfestigkeit besitzt, wie die 
Leitung selbst. 

f) Freileitungen können mit größeren Stromstärken be
lastet werden als der Tabelle in § 5 entspricht, sofern da
durch ihre Festigkeit nicht merklich leidet. 

g) Freileitungen dürfen nur auf Porzellanglocken, 
Rillenisolatoren, oder gleichwertigen IsoHervorrichtungen 
verlegt werden, wobei die Glocken in aufrechter Stellung 
zu befestigen sind. 

Es ist darauf zu achten, daß die Leitungsdrähte an den 
Isolatoren sicher und unverrückbar befestigt werden und 
daß die Befestigungsstücke keine scheuernde oder schnei
dende Wirkung auf sie üben. 

h) Freileitungen müssen mit ihren tiefsten Punkten 
mindestens 6 m, bei Wegübergängen mindestens 7 m von 
rler Erde entfernt sei11. 
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i) Bezüglich der Sicherung vorhandenerTelephon-und 
Telegraphenleitungen wird auf das Reichstelegraphen
gesetz vom 6. April 1892 und auf das Telegraphenwege
gesetz vom 18. Dezember 1899 verwiesen. 
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i) Spannweite und JJurchhang mussen so bemessen wer
den, daß Gestänge aus Holz mit zehnfacher und aus Eisen 
mit fünffacher Sicherheit, und Leitungen bei minus 200 C 
mitfünffacher Sicherheit(bei Leitungen aus hartgezogenem 
Metall mit dreifacher Sicherheit), beansprucht sind. Dabei 
ist der Winddruck mit I:l5 kg für 1 qm senkrecht getroffe
ner Fläche in Rechnung zu bringen. 

k) Freileitungen, sowie Apparate an Freileitungen sind 
so anzubringen, daß sie ohne besondere Hilfsmittel nicht 
zugänglich sind. 

1) Freileitungen in Ortschaften müssen während des 
Betriebes streckenweise ausschaltbar sein. 

m) Wenn eine Leitung über Ortschaften und bewohnte 
Grundstücke geführt wird1 oder wenn sie sich einer Fahr
straße soweit nähert, daJJ die Vorüberkommenden durch 
Draht- oder 1\Iastbrüche gefährdet werden können, müssen 
die Leitungsdrähte entweder so hoch angebracht werden, 
d&ll im Falle eines Drahtbruches die herabhängenden Enden 
mindestens 3 m vom Erdboden entfernt sind, oder es 
müssen Vorrichtungen angebracht werden, welche das Her
abfallen der Leitungen verhindem oder es müssen andere 
Vorrichtungen vorhanden sein, welche die herabgefallenen 
Teile selbst spannungslos machen. 

n) Sofern in Freileitungen Transformatoren vorkom
men, sind die Vorschriften des § 25 zu beachten. 

o) Den örtlichen Verhältnissen entsprechend, sind 
Freileitungen mit besonderer Rücksicht auf die mit ihnen 
verbundenen Generatoren, Motoren und Transformatoren 
durch Blitzschutzvorrichtungen zu sichern, die auch bei 
wiederholten Entladungen wirksam bleiben. 

Wenn verschiedene Phasen oder Polarititen durch be
nachbarte Blitzableiter gesichert werden, ist darauf zu 
achten, daß die Erdplatten keine gef'ährlich~ Spannung im 
Boden zwischenliegender \Vege oder sonstiger von Men
schen begangener Stellen erzeugen. 

p) Schutznetze dürfen sowohl offen wie geschlossen 
konstruiert sein. In beiden Fällen jedoch muß durch ihre 
Form und ihre Lage den Leitungsdrähten gegenüber dafür 
gesorgt sein, daß erstens eine zufällige Berührung zwischen 
dem Netz und den intakten Leitungsdrähten verhindert 
wird und daß zweitens ein gebrochener Draht auch bei 
starkem Winde sieher abgefangen wird. 

Sehutznet>~:e müssen, wo sie nicht gut geerdet werden 
können, isoliert sein. 

q) Bei Winkelpunkten sind Fangbügel anzubringen, 
welche beim Bruch von Isolatoren das Herabfallen der I.ei
tqncen verhindern. 
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B. Einf'iihrung von Freileitungen fn Gebäude. 

§ 24. 

Bei Einführung von Freileitungen in Gebäude sind 
entweder die Drähte frei und straft' durohzuspannen, oder 
es mull für jede Leitung ein isolierendes und feuer· 
sicheres Einführungsrohr verwendet werden, dessen Ge· 
staltung keine merkliche Oberflächenleitung zuläßt. 
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r) Bei Freileitungen, die 1000 V oder mehr führen, 
müssen Ankerdrähte in einer Höhe von mindestenb 3m mit 
Abspannisolatoren versehen sein, Eisenmaste müssen, falls 
sie nicht gut geerdet werden können, bis 2 m llöhe mit 
einer abstehenden Schutzverkleidung (z. B. aus Holz) ver
sehen sein; die Erdleitungen der Blitzableiter müssen bis 
2m Höhe gegen Berührung geschützt sein. 

s) Wenn l<'reileitungen parallel mit anderen Leitungen 
verlaufen, ist die Führung der Drähte so einzurichten, oder 
es sind solche Vorkehrungen zu treffen, daß eine Berührung 
der beiden Arten von Leitungen mit einander verhütet oder 
ungefährlich gemacht wird. 

Bei Kreuzungen mit anderen Leitungen sind Schutz
netze oder Schutzdrähte zu verwenden, sofern nicht durch 
besondere Hilfsmittel eine gegenseitige Berührung auch 
im Falle eines Drahtbruches verhindert oder ungefährlich 
gemacht wird. 

t) Wenn Niederspannungsleitungen an einem Gestänge 
für Hochspannung geführt werden, so sind Vorrichtungen 
1111zubringen, die bei Bruch der Leitungen oder der Iso
latoren die Berührung der verschiedenen Leitungen mit 
einander bezw. das Ubertreten hoher Spannung in die 
Niederspannungsleitungen verhindern oder ungefährlich 
machen. 

u) Wenn Telephonleitungen an einem Freileitungsge
stänge für Starkstrom hoher Spannung geführt sind, so 
müssen die Telephonstationen eingerichtet sein, daß auch 
bei eventueller Berührung zwischen den beiderseitigen 
Leitungen eine Gefahr für die Sprechenden ausge
schlossen ist. 

v) Bezüglich der Sicherung vorhandener Telephon- und 
Telegraphenleitungen wird auf das Reichstelegraphenge
setz vom 6. April 1892 und auf das Telegraphenwegegesetz 
vom 18. Dezember 1899 verwiesen. 

3. Einführung von Freileitungen in Gebäude. 

§ 24. 

Bei Einführung von Freileitungen in Gebäude sind 
entweder die Drähte frei und straff durchzuspannen, oder 
es muß für jede Leitung ein isolierendes und feuer
sicheres Einführungsrohr verwendet werden, dessen Ge
staltung keine merkliche Oberflächenleitung zuläßt. 
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4. Anlagen in Gebäuden. 

4a. Gebäude im allgemeinen. 

§25. 

Aufstellung von Generatoren, Motoren und 
Transformatoren. 

a) Generatoren, Motoren, rotierende Umformer usw. 
sind so aufzustellen, daJI etwaige im Betriebe der elek· 
trischen Einrichtung auftretende Feuererscheinungen keine 
Entzündung von brennbaren Stoffen hervorrufen können. 

b) Um den UbertrittvonHoebspannungiu Stromkreise 
für Niederspannung, sowie dssEntsteheu von Hochspannung 
in letzteren zu verhindem bezw. ungefährlich zu machen, 
sind geeignete Vorrichtungen, z. B. erdende oder kurz· 
schließende oder abtrennende Sieherungen vorzusehen, 
oder es sind geeignete Punkte zu erden. 

c) Außerhalb elektrischer Betriebsräume mlissen die 
unter Spannung stehenden Teile gegen zufäJ.lige Be
rührung geschützt sein. 
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4. Anlagen in Gebäuden. 

4a Gebäude im allgemeinen. 

§ 25. 

Aufstellung von Generatoren, Motoren und 
Transformatoren. 
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a) Generatoren, Motoren, rotierende Umformer usw. 
sind so aufzustellen, daß etwaige im Betriebe der elek
trischen Einrichtung auftretende Feuererscheinungen keine 
Entzündung von brennbaren Stoffen hervorrufen können. 

b) Um den Übertritt von Hochspannung in Strom
heise für Niederspannung, sowie das Entstehen von Hoch
spannung in letzteren zu verhindern bezw. ungefährlich 
zu machen, sind geignete Vorrichtungen, z. B. erdende 
oder kurzschließende oder abtrennende Sicherungen vor
zusehen, oder es sind geeignete Punkte zu erden. 

c) Generatoren und Motoren müssen entweder gut 
isoliert und in diesem Falle mit einem gut isolierenden Be
dienungsgange umgeben sein. 

Oder sie sollen geerdet und, soweit der Fußboden in 
ihrer Nähe leitend ist, mit demselben leitend verbunden 
sein. Zur Erdung und zur VerbM:tdung mit dem Fußboden 
sollen Kupferdrähte von mindestens 25 qmm Querschnitt 
benutzt werden, die gegen schädliche mechanische oder 
ehemische Eingriffe geschützt sind. 

In beiden Fällen sollen ihre stromführenden Teile 
während des Betriebes der zufälligen Berührung entzogen 
sein. Soweit in Gleichstromanlagen die betreffende 
Spannung 750 Y nicht überschreitet und die Bedienung 
nur durch instruiertes Personal bewerkstelligt wird, kann 
von dieser Vorschrift abgesehen werden. 

d) 'l'ransformatoren außerhalb elektrischer Betriebs
räume müssen entweder allseitig in geerdete Metallgehäuse 
eingeschlossen oder in besonderen Schutzverschlägen unter
gebracht sein. Ausgenommen von dieser Vorschrift sind 
Transformatoren, welche in Freileitungen unzugänglich an· 
gebracht sind. 

e) An jedem Transformator mit Ausnahme von Meß• 
transformatoren Bollen Vorrichtungen angebracht sein, 
welche gestatten, das Gestell desselben gefahrloB zu erden. 

f) Bei Reihenschaltung von Transformatoren muß da
für gesorgt sein, daß bei Unterbrechung des sekundijren 
Stromkreises eine gefährliche Erhitzung des Transformators 
nicht eintreten kann. 
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s 26. 

Leitungen im allgemeinen. 

a) Alle Leitungen müssen so verlegt werden, daß sie 
nach Bedarf geprüft und ausgewechselt werden können. 

Für unterirdisch verlegte Kabel gilt diese Vorschrift 
nur bezüglich der Prüfung. 

b) Soweit festverlegte Leitungen der mechanischen 
Beschädigung ausgesetzt sind oder soweit sie im Handbe
reich liegen, müssen sie durch Verkleidungen geschützt 
werden, die so hergestellt sein sollen, daß die Luft frei 
durchstreichen kann. Rohre gelten als Schutz,·erkleidung. 
Armierte Bleikabel und metallumhüllte Leitungen, sowie 
sämtliche Leitungen in elektrischen Betriebsräumen unter
liegen dieser Vorschrift nicht. 

c) Transportable Leitungen dürfen an festve1·1cgte 
Leitungen nur mittels lösbarer Kontakte (§ 12) ange
schlossen werden. Soweit transportable Leitungen roher 
Behandlung ausgesetzt sind, müssen sie gegen mechanische 
Beschädigungen geschützt sein. 

d) Die Verbindung von Leitungen unter einander, so
wie die Abzweigung von Leitungen geschieht mittels 
Lötung, Verschraubung oder gleichwertiger Verbindung. 

Abzweigungen von festverlegten Mehrfachleitungen 
nach § 8 müssen mit Abzweigklemmen auf isolierender 
Unterlage ausgeführt werden. An und in Beleuchtungs
körpern sind Lötungen zulässig. 

e) ZumLöten dürfen keineLötmittel verwendet werden, 
welche das Metall angreifen. 

f) BeiVerbindungen oder Abzweigungen von isolierten 
Leitungen ist die V erbindungsstelle in einer der sonstigen 
Isolierung möglichst gleichwertigen Weise zu isolieren. 
Die Anschluß- und Abzweigstellen müssen von Zug ent
lastet sein. 

g) Kreuzungen von stromführenden Laitungen unter 
sich mit sonstigen Metallteilen sind so auszuführeR, daß 
Berührung ausgeschlossen ist. Kann kein genügender Ab
stand eingehalten werden, so sollen isolierende Rohre 
übergeschoben oder isolierende Platten dazwischen gelegt 
werden, um die Berührung zu verhindern. Rohre und 
Platten sind sorgfältig zu befestigen und gegen Lagever
änderung zu schützen. 

h) Bei Einrichtungen, bei denen ein Zusammenlegen 
von mehr als 3 Leitungen unvermeidlich ist (z.B. Regulier
vorriehtungen) dürfen Gummiaderleitungen so verlegt wer
den, daß sie sich berühren, wenn eine La~renveränderunr 
ausreschlosaen ist. 
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§26. 

Leitungen im allgemeinen. 
a) Alle Leitungen müssen so verlegt werden, daß sie 

nach Bedarf geprUft und ausgewechselt werden klinnen. 
Für unterirdisch verlegte Kabel gilt diese Vorscblif't 

nur bezüglich der PrUfung. 
b) Soweit festverlegte Leitungen der mechanischen Be

schädigungausgesetzt sind, oder soweit sie im Handbereich 
liegen, müssen sie durch Verkleidungen geschützt werden, 
die so hergestellt sein sollen, daß die Luft frei durch
streichen kann. ArmierteBleikabel und metallumhüllte Lei
tungen, sowie sämtliche Leitungen in elektrischen Betriebs
räumen unterliegen dieser Vorschrift nicht. Uber Rohre 
siehe§ 30. 

c) Transportable Leitungen dürfen an festverlegte 
Leitungen nur mittels liisbarer Kontakte angeschlossen 
werden. Vgl. hierzu die§§ 7, 8 und 12. Soweit transportable 
Leitungen roher Behandlung ausgesetzt sind, müssen sie 
gegen mechanische Beschädigung besonders geschützt sein. 

d) Die Verbindung von Leitungen unter einander, so
wie die Abzweigung von Leitungen geschieht mittels 
Lötung, Verschraubung oder gleichwertiger Verbindung. 

e) Zum Löten dürfenkeineLötmittel verwendet werden, 
welche das Metall angreifen. 

f) Bei Verbindungen oder Abzweigungen von isolierten 
Leitungen ist die V erbindungsstelle in einer der sonstigen 
Isolierung möglichst gleichwertigen Weise zu isolieren. 
Die Anschluß- und Abzweigstellen müssen von Zug ent
lutet sein. 

g) Kreuzungen von stromiührenden Leitungen untor 
sich und mit sonstigen Metallteilen sind so auszuführen, 
daß Berührung ausgeschlossen ist. 

h) Ist das Zusammenlegen von mehren Leitungen un· 
vermeidlich, so sind oberhalb 1000 V Speziai-Gummiader
leitungen oder Kabel zu verwenden. 

4 
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§ 27. 

Wand- und Deckendurchführungen. 

a) Durch Wände und Decken sind die Leitungen ent
weder der in den bctr. lUiumen gewiiL1ten Y erlegungsart 

entsprechend hindurchzuführen oder es sind haltbareRobre 
aus lsoliermaterial zu verwenden, und zwar für jede einzeln 
verlegte Leitung und für ~ede Mehrfnchleitung je ein Rohr. 

Diese Durchführungsrohre müssen an den Enden mit 
Tüllen aus feuersicherem IsoHermaterial versehen und so 
weit sein, daß die Drähte leicht darin bewegt werden 
können. 

ln feuchten Räumen sind entweder Porzellanrohre zu 
verwenden, deren Enden nach Art der IsoHerglocken aus
gebildet sind, oder die Leitungen sind frei durch genügend 
weite Kanäle zu führen. 

Uber Fußböden müssen die Rohre mindestens 10 cro 
vorstehen und gegen mechanische Beschädigungen sorg
fältig geschützt sein. 
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i) Alle nicht betriebsmäßig geerdeten Leitungen, mit 
Ausnahme von Kabeln in und an Gebäuden, müssen ent
weder durch ihre Lage und Anordnung oder durch Schutz
verkleidung gegen Berührung und Beschädigung geschützt 
sein. Diese Schutzverkleidung muß die in §§ 27-29 
vorgeschriebenen Abstände haben und, soweit sie der 
Berührung durch Personen zugänglich ist, ausfeuchtigkeits
beständigemlsoliermaterial (mitlsoliermasse imprägniertes 
Holz ist zulässig) oder ans geerdetem Metall bestehen. 
Netze müssen in diesem Fall höchstens 5 cm Maschenweite 
und wenigstens 11/2 mm Drahtdicke haben. 

k) Wenn die äußere MetallMille von Kabeln und Panzer
leitungen zuverlässig geerdet werden kann, so genügt 
diese Erdung. Anderenfalls müssen sie, soweit sie der 
Berührung zugänglich sind, durch eine Verkleidung ge
schützt werden, welche entweder isolierend ist oder aus 
geerdetem Metall besteht. 

1) "\Venn eine Leitung an der Außenseite eines Gebäudes 
geführt ist, so darf, einerlei ob sie blank oder isoliert ist, 
ihr Abstand von der äußeren Gebäudewand oder der Schutz
verkleidung an keiner Stelle weniger als 1 cm für je 1000 V, 
muß aber mindestens 10 cm betragen. 

§ 27. 

Wand- und Deckendnrchführnngen. 

a) Durch Wände und Decken sind die Leitungen ent
weder der in den betreffenden Räumen gewählten V er
legungsart entsprechend hindurchzuführen, oder es sind 
haltbare Rohre aus IsoHermaterial zu verwenden, und zwar 
für jede einzeln verlegte Leitung und für jede Mehrfach
leitung je ein Rohr. 

Diese Durchführungsrohre müssen an den Enden mit 
Tüllen aus feuersicherem IsoHermaterial versehen und so 
weit sein, daß die Drähte leicht darin bewegt werden 
können. 

In feuehten Räumen sind entweder Porzellan- oder 
gleichwertige Rohre zu verwenden, deren Gestalt keine 
merkliche Oberflächenleitung zuliißt, oder die Leitungell 
sind frei durch ge11iigelld weite Kanäle zu führen. 

Uber Fußböden müssen die Rohre mindestens 10 cm, 
über Decken und vVandflächen mindestens 5 cm vorstehen 
und müssen gegen mechanische Beschädigungen sorgfältig 
gcsch ützt sein. 

Für Spannungen über 1000 V muß entweder unter 
lnnehaltung einer Entfernung von 1 cm für je 1000 V. 
mindestens aber von 5 cm zwischen "\Vand und Leitung, 
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b) Armierte Bleikabel, metallumhüllte Leitungen, sowie 
betriebsmäßig geerdete Leitungen fallen nicht unter die 
Bestimmungen dieses Paragraphen, sind aber gegen die 
Einflüsse der Mauerfeuchtigkeit zu schützen, z. B. durch 
Anstrich. 

§ 28. 

Blanke Leitungen in Gebänden. 

a) Offen verlegte blanke Leitungen aus Kupfer oder 
anderen Metallen von mindestens gleicher Bruchfestigkeit 
müssen einen Minimalquerschnitt von 4 qmm haben. 

b) Sie dürfen nuraufisolierglocken oder gleichwertigen 
Vorrichtungen verlegt werden und müssen, soweit sie nicht 
unausschaltbare Parallelzweige sind, bei Spannweiten von 
mehr als 6 m mindestens 20 cm, bei Spannweiten von 4 bis 
6 m mindestens 16 cm und bei kleineren Spannweiten min
destens 10 cm voneinander, in allen Fällen aber mindestens 
10 cm von der Wand bezw. von Gebäudeteilen entfernt sein 

Bei Verbindungsleitungen zwischen Akkumulatoren, 
Maschinen und Schalttafeln bei Zellenschalterleitungen 
und bei parallel geführten Speise-, Steig- und Verteilungs
leitungen können starke Kupferschienen sowie starke 
Kupferdrähte in kleineren Abständen von einander Yerlegt 
werden. 

c) Blanke Leitungen außerhalb elektrischer Betriebs
und Akkumulatorenräume sind gegen zufällige Berührung 
zu schützen. 

d) BetriebsmiU!ig geerdete blanke Leitungen fallen nicht 
unter die Bestimmungen b) und c) dieses Paragraphen, 
müssen aber gegen die bei normaler Benutzung des be
treffenden Raumes vorauszusetzenden Beschädigungen ge
schützt sein. 
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ein Kanal hergestellt werden 1 welcher die Durch· 
führung der Leitung von IsoHerglocken aus ge
stattet, oder es sind Porzellan- oder gleichwertige 
Isotierrohre zu verwenden, deren Geataltung eine merk· 
liche Oberflächenleitung ausschließt. Für jede Leitung 
ist, abgesehen von Mehrfachleitungen, ein besonderes 
Rohr vorzusehen. 

b) Armierte Bleikabel und betriebsmäßig geerdete 
Leitungen fallen nicht unter die Bestimmungen dieses Para
graphen, sind aber gegen die Einfiüsse der Mauerfeuchtig
keit zu schützen, z. B. durch Anstrich. 

§28. 

Blanke Leitungen in Gebinden. 

a) Blanke Leitungen außerhalb elektrischer Betriebs
und Akkumulatorenräume sind nur als Kontaktleitungen, 
und zwar nur bis zu 1000 V gestattet. Bei mehr als 1000 V 
sind sie nur in elektrischen Betriebs- und Akkumulatoren
räumen zulässig. 

b) Sie dürfen nur auflsolierglocken oder gleichwertigen 
Vorrichtungen verlegt werden und müssen, soweit sie nicht 
unausschaltbare Parallelzweige sind, von einander, von der 
Wand oder anderen Gebäudeteilen und von der eigenen 
Schutzverkleidung nicht weniger als 1 cm für je 1000 V, 
mindestens aber 10 cm entfernt sein. Die Spannweite der 
Leitungen soll, wo nicht besondere Verhältnisse eine Ab
weichung bedingen, nicht mehr als 3 m betragen. 

Bei Verbindungsleitungen zwischen Akkumulatoren, 
Maschinen und Schalttafeln, bei Zellenschalterleitungen 
und bei parallel geführten Speise-, Steig- und Verteilungs
leitungen können starke Kupferschienen, sowie starke 
Kupferdrähte in kleineren Abständen von einander verlegt 
werden. 

c) Betriebsmäßig geerdete blankeLeitungenfallen nicht 
unter die Bestimmungen dieses Paragraphen, müssen aber 
gegen die bei normaler Benutzung des betreffenden Raume8 
vorauszusetzenden Beschädigungen geschützt sein. 
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Isolierte Drähte und Schnurleitungen. 

§29. 

Verlegung mit Glocken, Rollen, Ringen und 
Klemmen. 

a) Glocken sollen nur in aufrechter Stellung bezw., 
wenn eine Neigung nicht zu vermeiden ist, so angebracht 
werden, daß sich kein Wasser in ihnen ansammeln kann. 

b) Glocken, Rollen, Ringe und Klemmen, die zur Ver
legung von Draht- und Schnurleitungen dienen, müssen so 
angebracht werden, daßsie die Leitungen mindestens 10 mm 
von der Wand entfernt halten. 

e) Bei Führung der Leitungen auf Rollen Iäu:;s der 
Wand muß auf höchstens 80 cm eine Befestigungsstelle 
kommen. Bei Führung an der Decke können den örtlichen 
Verhältnissen entsprechend größere Abstände ausnahms
weise gewählt werden. 

d) Mehrfachleitungen dürfen nicht so befestigt werden, 
daß ihre Einzelleiter auf einandergepreßtwerden. Metallene 
Bindedrähte sind bei ungepanzerten Mehrfachleitungen 
unzulässig. Für Führung der Leitung auf Rollen gilt die 
Vorschrift unter b). 

e) Mehrfachleitungen dürfen nicht zur Aufhängung von 
Lampen usw. benutzt werden, soweit sie nicht eine be
sondere Tragschnur enthalten, vgl. § 21 d). 

§30. 

Verlegung in Rohren. 

a) Papierrohre ohne Metallüberzug dürfen nicht unter 
Putz verlegt werden. 
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Isolierte Drähte und Schnurleitungen. 

§29. 

Verlegung mit Glocken, Rollen usw. 

a) Wegen des zu verwendenden Materials vergl. die 
§§ l6 und 17. 

b) Glocken, Rollen usw., die zur Verlegung von 
Leitungen dienen, müssen so angebracht werden, daß sie 
die Leitungen bis 500 V mindestens 1 cm, bis 1000 V, 
mindestens 2 cm; oberhalb 1000 V mindestens 1 cm für je 
1000 V, zum wenigsten aber 5 cm von der 'Wand entfernt 
halten. 

Isolierende Schutzverkleidungen müssen von den Lei
tungen mindestens 5 cm abstehen. 

c) Es ist unzulässig zwei oder mehr Drähte von ver
schiedener Polarität oder Phase in eine Klemme zu legen. 

d) Bei Führung der Leitungen auf gewöhnlichen Rollen 
längs derWand muß auf höchstens 80 cm eine Befestigungs
stelle kommen. Bei Führung an der Decke können den 
örtlichen Verhältnissen entsprechend größere Abstände 
ausnahmsweise gewählt werden. 

e) Mehrfachleitungen dürfen nicht so befestigt werden, 
daßihre Einzelleiter aufeinander gepreLlt werden. Metallene 
Bindedrähte sind bei Mehrfachleitungen unzulässig, Für 
Führung von Mehrfachleitungen auf Rollen gilt die unter 
b) gegebene Abstandsvorschrift. 

f) Mehrfachleitungen dürfen nur dann zur Aufhängung 
von Bogenlampen und Glühlampen benutzt werden, wenn 
sie eine besondere Tragschnur enthalten. 

§80. 

Verlegung in Rohren. 

a) Rohre dürfen nur für Spannungen bis 500Voltunter 
Putz verlegt werden. Alle Rohre sollen einen metallenen 
Körper oder Uberzug haben, der so stark ist, dsß er den 
nach den Ortsverhältnissen zu erwartenden mechanischen 
Angriffen sicher widersteht. 
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b) Drahtverbindungen innerhalb der Rohre sind nicht 
statthaft. 

c) Die lichte Weite der Rohre, die Zahl und der Radius 
der Krümmungen, sowie die Anzahl und Lage der Ver
bindungsdosen müssen so gewählt sein, daß man die Drähte 
leicht einziehen und entfernen kann. 

d) Leitungen verschiedener Stromkreise dürfen nicht 
zusnmmen in ein und dasselbe Rohr verlegt werden. Im 
nilgemeinen ist es gestattet, 3 Drähte desselben Strom· 
kreises bis zu je 6 qmm Kupferquerschnitt in ein einziges 
Rohr zu verlegen. Wenn aber Leitungen, welche Wechsel· 
,trom oder Mehrphasenstrom führen, in eisernen oder 
eisenüberzogenen Röhren liegen, müssen sie ohne Rück
sicht auf Anzahl und Drahtquerschnitt so zusammengelegt 
werden, daß die Summe der durch das Rohr gehenden 
Ströme null ist. Vergleiche außerdem ~ 26 h. 

e) Hohre fiir mehr als einen Draht müssen mindestens 
11 mm lichte Weite haben. 

f) ln Metullrohren, auch solchen mit Längsschlitz, ohne 
isolierendeAuskleidungmüssen die Drähte mindestens nach 
§ 7 c) isoliert sein. 

g) Die Rohre sind so herzurichten, daß die Isolierung 
der Leitungen durch vorstehendeTeile und schru·fe Kanten 
nicht verletzt werden kann. 

h) Die Rohre sind so zu verlegen, daß sich an keiner 
Stelle Wasser ansa=eln kann. 

§ 31. 
Verlegung von Kabeln. 

a) Bleikabel jeder Art dürfen nurmit Endverschlüssen, 
Muffen oder gleichwertigen Vorkehrungen, welche das Ein
dringen von Feuchtigkeit verhindern und gleichzeitig einen 
guten elektrischen Anschluß gestatten, verwendet werden. 

b) Blanke und asphaltierte Bleikabel dürfen nur da 
verlegt werden, wo sie gegen die im normalen Betriebe zu 
erwartenden mechanischen Beschädigungen geschützt sind. 

Bei blanken Bleikabeln ist außerdem besondere Vorsicht 
gegen chemische Einflüsse geboten. 

c) An den Befestigungsstellen ist darauf zu achten, daJI 
der Bleimantel nicht eingedrückt oder verletzt wird; Rohr
haken sind daher nur bei armierten Kabeln und Panzer
leitungenals Befestigungsmittel zulässi&r. 
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b) Drahtverbindungen innerhalb der Rohre sind nicht 
statthaft. 

c) Die liebteWeite der Rohre, die Zahl und der Radius 
der Krümmungen, sowie die Anzahl und Lage der Ver
bindungsdosen müssen so gewählt sein, daß man die Drähte 
leicht einziehen und entfernen kann. 

d) Leitungen, welche Wechsel- oder Mehrphasenstrom 
führen, müssen so zusammengelegt werden, daß die Summe 
der durch das Rohr rehenden Ströme Null ist. (Vergleiche 
auch§ 26h.) 

e) Rohre für mehr als eine Leitung müssen mindestena 
16 mm lichte Weite haben. 

f} Jede Leitung, die in ein Rohr eingezogen werden 
soll, mullfür sich die der Spannung entsprechende Isolierung 
haben. 

g) Die Rohre sind so herzurichten, daß die Isolierung 
der Leitungen durch vorstehende Teile und scharfe Kanten 
Dicht verletzt werden kann. 

h) Die Rohre sind so zu verlegen, daß sich an keiner 
Stelle Wasser ansammeln kann. 

i) Die Stoßstellen der Rohre sind metallisch zu ver
binden, und die Rohre sind zu erden. 

§ 31. 
Verlegung von Kabeln. 

a) Bleikabeljeder Art dürfen nur mit Endverschlüssen, 
Muffen oder gleichwertigen Vorkehrungen, welche das Ein
dringen von Feuchtigkeit verhindern und gleichzeitig einen 
guten elektrischen Anschluß gestatten, verwendet werden. 

b) Blanke und asphaltierteBleikabel dürfen nur da ver
legt werden, wo sie gegen die im normalen Betriebe zu er
wartenden mechanischen Beschädigungen geschützt sind. 

Bei blanken Bleikabeln ist außerdem besondere Vor
sicht gegen chemische Einß.üsse geboten. 

e) An den Befestigungsstellen ist darauf zu achten, 
daß der Bleimantel nicht eingedrückt oder verletzt wird; 
Rohrhaken sind daher nur bei armiertenKabeln und Panzer
leitungen als Befeatigungamittel suläasic. Verrl. hierzu 
§26 k. 

d) Prüfdrihte aind ao &llZUllcblie.Oen, dall lie nur n 
Me .. uncen am eigenen Kabel dienen. 



28 Nierkrspan:nwng. 

Anbringung von Sicherungen, Schaltern und 
anderen Apparaten. 

§ 32. 
Anbringung der Sicherungen. 

a} Die neutralen oder Nulleitungen bei Mehrleiter
ader Mehrphasensystemen sowie alle betriebsmäßig ge
erdeten Leitungen dürfen keine Sicherung enthalten. 
Ausgenommen hiervon sind isolierte Leitungen, die von 
einem geerdeten neutralen oder Nulleiter abzweigen und 
Teile eines Zweileitersystems sind; diese dürfen Siche
rungen enthalten. Wird ein solches System nur einpolig 
gesichert, so müssen die Abzweigungen vom Nulleiter 
als solche deutlich gekennzeichnet sein. Alle übrigen 
Leitungen. welche von der Schalttafel nach den V er
brauchsstellen führen, sind durch Abschmelzsicherungen 
oder andere selbsttätige Stromunterbrecher zu schützen. 

b) Mit einziger Ausnahme der .Fälle e) und f) sind 
Sicherungen an allen Stellen anzubringen, wo sich der 
Querschnitt der Leitungen in der Richtung nach der 
Verbrauchsstelle hin vermindert. 

Außerdem sind lösbare Kontakte am festen Teil all
polig zu sichern. 

c} Bei Verjüngungsstellen und Abzweigungen kann das 
Anschlußleitungsstück von der Hauptleitung zur Sicherung, 
wenn seine einfache Länge nicht mehr als 1 m beträgt, von 
geringerem Querschnitt seinals die Hauptleitung; es ist aber 
in diesemFalle von entzündlichen Gegenständen feuersicher 
zu trennen und darf nicht aus Mehrfachleitungen hergestellt 
sein. Beträgt die einfache Länge mehr als 1 m, so muß 
das Anschlußleitungstück bis zur Sicherung den gleichen 
Querschnitt haben, wie die unmittelbar vorangehende 
Hauptleitung. Diese V orschrüt bezieht sich nicht auf 
Schalttafelleitungen und die Verbindungsleitungen von der 
Maschine zur SchalttafeL 

d) Die Stärke der zu verwendenden l::licherung ist der 
Betriebsstromstärke der zu schützenden Leitungen und 
Stromverbraucher tunliehst anzupassen. Sie darf jedoch 
nicht größer sein als nach der Belastungstabelle und den 
übrigen Bestimmungen des § 5 für die betreffende Leitung 
zulässig ist. 

e) Mehrere Verteilungsleitungen können eine gemein· 
same Sicherung von höchstens 6 ANormalstromstärke er
halten. Querschnittsverminderungen oder Abzweigungen 
jenseits dieser Sicherung brauchen in diesem Falle nicht 
weiter gesichert zu werden. Bei größeren Beleuchtungs· 
körpern können ausnahmsweise gemeinsame Sicherungen 
für die höchstena 10 A Normalstromstärke zugelassen 
werden, wenn die Spannung nicht mehr als 130 V beträgt. 
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Anbringung von Sicherungen, Schaltern und 
anderen Apparaten. 

§ 32. 
Anbringung von Sicherungen. 

a) Alle betriebsmäßig geerdeten Leitungen dürfen keine 
Sieberungen enthalten; dagegen sind alle übrigen Lei
tungen, welche von der Schalttafel nach den Verbrauchs
stellen führen, durch Abschmelzsicherungen oder andere 
selbsttätige Stromunterbrecher zu schützen. 

b) Mit einziger Ausnahme des Fallesf) sindSichermigen 
an allen Stellen anzubringen, wo sich der Querschnitt der 
Leitungen in der Richtung nach der V erbrauchsstelle hin 
vermindert. 

Außerdem sind lösbare Kontakte (vergl. §12) am festen 
Teil allpolig zu sichern. 

c) Wenn eine Verjüngung eintritt, muß die Sicherung 
unmittelbar an der Verjüngungsstelle liegen; bei Abzwei
gungen muß das Anschlußleitungsstück bis zur Sicherung 
hin den Querschnitt der Hauptleitung haben. Diese Vor
schrift bezieht sich nicht auf Schalttafelleitungen und die 
Verbindungsleitungen von der Maschine zur Schalttafel. 

d) Die Stärke der zn verwendenden Sicherung ist der 
Betriebsstromstärke der zu schützenden Leitungen und 
Stromverbraucher tunliehst anzupassen. Sie darf jedoch 
nicht größer sein, als nach der Belastungstabelle und den 
übrigen Bestimmungen des § 5 für die betreffende Leitung 
zulässig ist. 

e) Bei der Anbringung von Schmelzsicherungen ist dar
auf zu achten, daß dasDurchbrennen derselben keinenKurz
oder Erdschluß zwischen benachbartenLeitarn untereinander 
oder mit leitenden Gebäudeteilen veranlallt. 



f) Bei Querschnittsverkleinerungen sind in den Fällen, 
wo die Torhergehende Sicherung den schwächeren Quer
schnitt schü~zt, weitere Sicherungen nichtmehr erforderlich. 

g) Die Sieherungen sind möglichst zu eentralisieren 
UJld in handlicher Höhe anzubringen. 

h) Wegen Abzweigung biegsamer Leiter zum Anschluß 
transporlabler Lampen, Motoren und Apparate siehe§ 26 c) 
und oben Absatz b). 

§ 88. 
Anbringnng von Ausschaltern. 

a) Null-Leiter und betriebsmä.llig geerdete Leitungen 
dürfen außerhalb elektrischer Betriebsräume entweder gar 
nicht oder nur zwangsläufig zusammen mit den zugehörigen 
Außenleitern ausschaltbar sein. 

b) Alle Ausschalter mit Ausnahme derjenigen in ein
zelnen Glühlampen-Stromkreisen müssen, wenn sie geöffnet 
werden, ihren Stromkreis spannungslos machen. 

c) Ausschalter dürfen nur an den Verbrauchsapparaten 
selbst oder in fest verlegten LeitUJlgen angebracht werden. 

§ 84. 
Anbringung von Apparaten, insbesondere auch 

Widerständen und fest montierten Heizapparaten. 
a) Die stromführenden Teile aller in eine Leitung ein

geschalteten Apparate müssen bei Verwendung außerhalb 
elektrischer Betriebsräume derart geschützt sein, daß sie so
wohl der Berührung durch Unbefugte entzogen als auch 
von brennbaren Gegenständen feuersicher getrennt sind. 
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f) Bei Quen~chnittsverkleinerungen sind in den Fällen, 
wo die vorhergehende Sicherung den schwächeren Quer
schnitt schützt, weitere Sicherungen nicht mehr erforderlich. 

§ 33. 
Anbringung von Ansschaltern. 

a) Null-Leiter und betriebsmäßig geerdete Leitungen 
dürfen außerhalb elektrischer Betriebsräume entweder gar 
nicht oder nur zwangläufig zusammen mit den übrigen zu
gehörigen Leitern ausschaltbar sein. 

b) Ausschalter für Stromverbraucher müssen, wenn sie 
geöffnet werden, ihren Stromkreis allpolig abschalten. 

c) Ausschalter dürfen nur an den Verbrauchsapparaten 
selbst oder in festverlegten Leitungen angebracht werden. 

d) Bei Spannungen von mehr als 1000 V. mu!l zwischen 
der bedienenden Person und dem die Kontakte tragenden 
Teil des Schalters sich ein isolierendes Zwischenstück und 
eine geerdete Stelle befinden. 

e) Steckkontakte zum Anschluß transportabler Leitun
gen müssen mittels besonderer Ausschalter abschaltbar sein. 

§ 34. 
Anbringnng von Apparaten, insbesondere auch 

\Viderständen nnd fest montierten Heizapparaten. 
a) Die stromführenden Teile aller in eine Leitung ein

geschalteten Apparate müssen derart geschützt sein, daß sie 
sowohl der Berührung durch Unbefugte entzogen, als auch 
von brennbaren Gegenständen feuersicher getrennt sind. 

Me.llapparate, deren Gehäuse nicht aiA sich gegeiA die 
Betriebsspannung sicher isolieren, müsseiA geerdete Ge
häuse haben oder von Schutzkästen umgeben oder hinter 
Glasplatten verlegt sein, sodaß auch ihre Gehäuse gegeto 
Berührung geschützt sind. Auch die an. Meßtransformatore11 
angeschlossenen Meßgeräte unterliegen dieser Vorschrift, 
wenn nicht die Maßtransformatoren selbst eine Isolations
prüfung zwischen Hoch· und Niederspannungswicklung, 
entsprechend den Bedingungeta i11 § 3, bestanden haben. 

Bei Sicherungen, Schaltern und anderen Rilfsapparate11 
müssen alle Teile, welche Spannung annehmeiJ. können, so
weit sie im Handbereich sind, durch einzelne Schutzkästen 
oder gemeinsamen Abschluß (z. B. Anbringung hinter einer 
Schalttafel) gegen Berührung geschützt sein. Diese Be-
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b) Bei Einführung von Leitungen muß der für die 
Leitung vorgeschriebene Abstand von der Wand gewahrt 
werden. 

c) Widerstände sindsuffeuersicherem, gut isoHerAndem 
Material zu montieren und mit einer Schutzhülle aus feuer
sicherem Material zu umkleiden. Sie dürfen nur auf feuer
sicherer Unterlage, und zwar freistehend, oder an feuer
sicheren Wänden angebracht werden. 

d) Fest montierte Heizapparate und solche "Wider
stände, bei denen eine Erwärmung auf mehr als Handwärme 
eintreten kann, sind derart anzuordnen, daß eine Berührung 
zwischen den wärmeentwickelnden Teilen und entzünd
lichen Materialien sowie eine feuergefährliche Erwärmung 
derartiger Materialien nicht stattfinden kann. 

§ 35. 

Anbringung von Beleuchtungskörpern. 

a) An und in Beleuchtungskörpern darf nur Leitungs
material verwendet werden, das mindestens den Normalien 
des Verbandes entsJ?richt. 

b) Wird die Le1tung an der Außenseite des Beleuch· 
tungskörpers geführt, so mull sie so befestigt sein, daß sie 
sich nicht verschieben kann. 

c) Beleuchtungskörper müssen so angebracht werden 
daß die Zuführungsdrähte nicht durch Drehen des Körpers 
verletzt werden können. 
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stimmung gilt nicht für Apparate und deren Zuleitungen, 
soweit sie in besonders dafür bestimmten abgeschlossenen 
Räumen oder an unzugänglichen Stellen angebracht sind. 
V ergl. hierzu § 4 b. 

c) Widerstände sind auf feuersicherem, gut isolieren
dem 1\ilaterial zu montieren und mit einer Schutzhülle aus 
feuersicherem Material zu umkleiden. Sie dürfen nur auf 
feuersicherer Unterlage, und zwarfreisteh end, oder an feuer
sicheren Wänden angebracht werden. 

d) Heizapparate (nur bis 750 V, vergl. § 13c) und solche 
Widerstände, bei denen eineErwärmung auf mehr als Hand
wärme eintreten kann, sind derart anzuordnen, daß eine Be
rührung zwischen Wärme entwickelnden Teilen und ent
zündlichen Materialien, sowie eine feuergefährliche Er
wärmung derartiger Materialien nicht stattfinden kann. 

§ 35. 

Anbringung von Bogen· und Glühlampen, sowie 
auch Beleuchtungskörpern. 

a) Die Laternen (Gehänge, Armaturen) von Bogen
lampen sind, sofern sie aufgehängt sind, von Erde zu iso
lieren. 

b) Die Lampe muß entweder gegen das Aufzugsseil und, 
wenn l\Ietallmasten benutzt sind, auch gegen den Mast 
doppelt isoliert sein, oder Seil und Mast sind zu erden. 
Bei Spannungen von mehr als 1000 V müssen diese beiden 
Vorschriften gleichzeitig befolgt werden. Stromführende 
Teile von Bogenlampenkuppelungen müssengegenden:i\last 
doppelt isoliert und gegen Regen geschützt sein. 

c) Bogenlampen müssen während des Betriebes unzu
gänglich und müssen von Abschaltvorrichtungen abhängig 
sein, welche gestatten, sie für den Zweck der Bedienung 
spannungslos zu machen. 

d) Die etwa vorhandenen metallischen Außenteile von 
Glühlampenarmaturen müssen geerdet oder so angebracht 
sein, dall sie nur mittels besonderer Hilfsmittel wie Leitern 
usw., zugänglich sind. 

e) Bei Serienbeleuchtungen muß in oder neben jeder 
Lampe, einerlei ob Bogen- oder Glühlampe, eine Vorrich
tung angebracht sein, welche, im Falle die Lampe erlischt, 
dafür sorgt, dall an den Zuführungskontakten der Lampe 
•elbst keine Spannun~rszunahme von mehr als 100% auftritt. 
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4b. Die Behandlung verschiedenartiger Räume. 

§ 36. 

Elektrische Betriebsräume. 

a) In elektrischen Betriebsräumen sind Leitungen jeder 
Art, auch blanke Leitungen zulässig, letztere besonders in 
Form von Kupferschienen oder massivem Kupferdraht 
mit Anstrich , welcher die Polarität oder Phase kenntlich 
macht. 

b) Sicherungen, Ausschalter und sonstige Apparate 
dürfen auch ohne Schutzkasten verwendet werden, doch 
ist in allen Fällen dafür Sorge zu tragen, daß durch etwaige 
beim Betrieb auftretende Feuererscheinungen weder Men· 
sehen noch brennbare Stoffe gefährdet werden. 

e) Leitungen bedürfen keiner Verkleidung. 
d) Aus- und Umschalter brauchen nicht Momentschalter 

IIU sein. 

§ 37. 

~UIDulatorenräUJOe. 

a) In Akkumulatorenräumen ist für Lüftung zu sorgen. 
b) Die einzelnen Zellen sind gegen das Gestell und 

letzteres ist gegen Erde durch Glas, Porzellan oder ähn· 
liehe nicht hygroskopische Unterlagen zu isolieren. Es 
müssen Vorkehrungen getroffen werden, um beim Aus· 
laufen von Säure eine Gefährdung des Gebäudes zu ver
meiden. 
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f) Transportable Beleuchtungskörper sind nicht ge
stattet. 

g) An und in Beleuchtungskörpern muß mindestens 
Gummiaderleitung verwendet werden. 

h) Bei zugänglichen Beleuchtungskörpern dürfen die 
Leitungen nur innen geführt werden. 

i) ,Beleuchtungskörper müssen so angebracht werden, 
daß die Zuführungsdrähte nicht durch Drehen des Körpers 
verletzt werden können. 

k) Zugängliche Beleuchtungskörper sind nur bis 600 V 
gestattet. Ihre Metallkörper müssen geerdet sein. Es ist 
nicht gestattet, ein und denselben Beleuchtungskörper für 
Gas und Elektrizität zu benub.en. 

4b. Die Behandlung verschiedenartiger Räume. 

§36. 

Elektrische Betriebsräume. 
a) In elektrischen Betriebsräumen sind blanke Leitun• 

gen zulässig, besonders in }'orm von Schienen oder massi· 
vem Draht mit Anstrich, welcher die Polarität oder Phase 
kenntlich macht. 

b) Isolierte Leitungenfür Spannungen unter IOOOVbe
dürfen keiner Verkleidung. Isolierte Leitungen für Span· 
nungen über 1000 V und blanke Leitungen für jede Span• 
nung müssen entweder der Berührung unzugänglich ange
ordnet oder durch Abschluß in besonderen Räumen oder 
durch Verkleidung vor Berührung geschützt sein. 

§ 37. 

Akkmnulatorenränme. 
a) In Akkumulatorenräumen ist für Lüftung zu sorgen. 
b) Die einzelnen Zellen sind gegen das Gestell und 

letzteres ist gegen Erde durch Glas, Porzellan oder ähn
liche nicht hygroskopische Unterlagen zu isolieren. Es 
müssen Vorkehrungen getroffen werden, um beim Aus
laufen von Säure eine Gefährdung des Gebäudes zu ver
meiden. 
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e) Zur Beleuchtung von Akkumulatorenräumen darf 
nur elektrisches Glühlicht verwendet werden. 

d) Die Batterien mUasen derart angeordnet werden, 
d&B bei der Bedienung eine zufällige gleichzeitige Be
rührung von Punkten, zwischen denen eine Spannung von 
mehr als 250 V herrscht, Dicht erfolgen kann. 

§88. 
Trockene Räume ohne leicht entzündlichen Inhalt. 

a) In trockenen Räumen sind alle Arten von Leitungen 
zulässig, wobei sämtliche Vorschriften der §§ 25 bis 35 
zu beachten sind. 

In bewohnten Räumen darf jedoch mit Ausnahme 
von betriebsmäßig geerdeten Leitern kein blanker Draht 
benUtzt werden. 

b) Für Drähte ist in Anlagen von mehr als 250 V Ge· 
brauchsspannung nur Isolation nach § 7 c zulässi&. 

c) Gummiaderschnur darf sowohl fest verlegt, als auch 
zum Anschluß transportabler Stromverbraucher verwendet 
werden. Bei fester Verlegung ist die Schnur im Handbe
reich und an gefährdeten Stellen nach§ 26 b) zu schützen. 

d) Gummibandschnur darf nicht unter Putz und Dicht 
für Spannungen von mehr als 125 V fest verlegt werden; 
als Anschlußleitung für transportable Stromverbraucher 
ist sie nicht zu verwenden. 

e) BeiSchnüren jeder Art müssendieAnschluß-und Ver
bindungsstellen von Zug entlastetund es mUssendie einzelnen 
Drähte jedes Leiters, wenn sie nicht Kabelschuhe oder 
gleichwertige Verbindungsmittel erhalten, an den Enden 
miteinander verliitet sein. Verbindungen von solchen 
SchnUren unter sich (ausgenommen in und an Beleuch
tungskörpern) oder zwischen Schnüren und anderen Lei
tungen dUrfen nicht durch Verlötung, aondem mUasen 
durch Verschraubung oder gleichwertige Verbindungsart 
auf isolierender Unterlage hergestellt sein. Bei Ver
bindung TOD SchnUren mit einzelnen frei geapannten 
nrn'htleitun .. en kann dif' i•olierende Untel'llll'8 we~allen. 
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c) Zur Beleuchtung von Akkumulatorenräumen darf 
nur elektrisches Glühlicht verwendet werden. 

d) Die Batterien müssen mit einem isolierenden Be
dienungsgang umgeben und so angeordnet sein, daß bei 
der Bedienung eine zufällige gleichzeitige Berührung von 
Punkten, zwischen denen eine Spannung von mehr als 
250 V herrscht, nicht erfolgen kann. 

Die Bestimmungen c und d finden keine Anwendung 
auf die logenannten Hochspannungsbatterien von Labora
torien. 

§ ss. 
Trockene Räume ohne leicht entzündlichen Inhalt. 

a) In trockenen Räumen sind alle in §§ 7 bis 9 der 
Vorschriften für höhere Spannung zugelassenen Leitungs
materialien verwendbar, wobei sämtliche Vorschriften der 
§§ 25 bis S5 zu beachten sind. 

b) In Wohnräumen dürfen Lampen und Konsum
apparate im Anschluß an Netze oder Maschinen von mehr 
als 600 V überhaupt nicht angebracht werden. Etwa 
durchgehende Hochspannungsleitungen müssen außer 
Handbereich liegen und außerdem durch Verkleidungen 
geschützt sein. 
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§ 89. 

Feuergefährliche Betriebsstll.tten. 
a) Die Umgebung von Dynamomaschinen, Elektro· 

motoren, Transformatoren, rotierenden Umformern, Wider
ständen usw. mu.B von entzündlichemMaterial frei gehalten 
werden können. 

b) Bei Anordnung von Sicherungen, Schaltern und ähn
lichen Apparaten 1 in denen betriebsmlillig Stromunter
brechung stattfindet, ist besonders auf sichere Schutzhüllen 
aus isolierendem Material zu achten. 

c) Bogenlampen mit offenem Lichtbogen müssen metal
lene Aschenteller haben, welche im Betrieb in ihrer Lage 
festgehalten sind. 

d) Für festverlegte Leitungen sind nur Leitungen nacll 
§ 7b) bis g), über 250 V Gebrauchsspannung nur solche 
nach§ 7 c) und f), sowie Kabel zulässig. Die Drahtleitun
gen müssen in Rohren verlegt werden. 

e) Für transportable Leitungen ist nur biegsame 
Mehrfachleitung nach § 8 b) und d) zulässig. 

Explosionsgeflhrliche Betriebsstätten und 
Lagerräume 

mit Ausnahme von Schlagwettergruben. 

a) In solchen Räumen dtirfen Dynamomaschinen, 
Elektromotoren, Transformatoren, Umformer und Wider
stände nur in besonderen Iuft- und staubdichten Schutz
kästen aufgestellt werden. 

b) Ausschalter und Sicherungen dürfen in denselben 
nicht angebracht werden. 

c) Blanke Leitungen und Mehrfachleitungen sind un
sulliasig. 

d) Drahtleitungen müssen Isolierung nach § 7 c) haben 
und in Rohre eingescblouen sein. 

e) Es sind nur Glühlampen zulässig, welche im luft
leeren Raume brennen. Dieselben müssen mit dicht 
schließenden Oberglocken, welche auch die Fassun.- dicht 
einachlieJien, verwendet werden. 
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§ 39. 

Feuergefährliche Betriebsstätten. 

a) Spannungen über 1000 V sind in feuergefährlichen 
Betriebsstätten nicht zulässig. 

Die Umgebung von Dynamomaschinen, Elektromo
toren, Transformatoren, rotierenden Umformern, Wider
ständen usw. mullvon entzündlichem Material freigehalten 
werden können. 

b) Bei Anordnung von Sicherungen, Schaltern und ähn
lichen Apparaten, in denen betriebsmäßig Stromunter
brechung stattfindet, ist besonders auf sichere Schutzhüllen 
aus isolierendem Material zu achten. 

c) Bogenlampen mit offenem Lichtbogen müssen metal
lene Aschenteller haben, welche im Betriebe in ihrer Lage 
festgehalten sind. 

d) Es sind nur Leitungen nach § 7 c), d), e), g) und h) 
(darunter auch Panzeradern) und Kabel zulässig. 

Festverlegte Drahtleitungen müssen in Rohren verlegt 
sein. 

§ 40. 

Explosionsgefährliche Betriebsstätten und 
Lagerräume. 

In solchen Räumen ist Hochspannung nicht zulässig. 
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§ 41. 

Feuchte Räume. 

a) Die nach feuchten Räumen führenden Leitungen 
müssen abschaltbar sein. 

b) Blanke Leitungen müssen in einem Abstand von 
mindestens 10 cm voneinander und 10 cm von der Wand 
tmf Porzellanglocken oder mit gleichwertigen Isolatoren 
verlegt werden. Sie sollen auf einem in der Feuchtigkeit 
haftenden und haltbaren Anstrich versehen sein. 

c) Isolierte Drahtleitungen müssen eine Isolierung nllch 
~ 7c) haben. 

d) Bei transp01·tablen Lampen muß die Doppelleitung 
durch eine starke schmiegsame Umhüllung gegen Beschädi· 
gung geschützt sein. 

e) Apparate sind nach Möglichkeit nicht in feuchten 
'lliumen unterzubringen; UUit sich dies nicht vermeiden, 
~<> sind dieselben gleichwertig wie die Leitnngen zu iso· 
lieren. 

f) Bei offen verlegten Leitungen für \Jebrauchsspan 
nungen über 250 V ist der Schutz gegen Berührung beson
ders zu beuehten. 

~42. 

Rliume mit U.tzenden DUnsten. 

In Räumen, iu welchen ätzende Dünste auftreten, sollen 
&ul!et Kabeln nur blanke Leitungen verwendet werden, die 
durch einen geeigneten Uberzug (Verkleidung oder Anstrich 
z. B. mit Porzellan-Emaillelack) gegen chemische Be· 
schädigung geschützt sind. Auch die Kabel sind je nach 
der Art der Dünste gegen chemische Angriffe zu schützen. 

§43. 

Durchtränkte Räume. 

Diejenigen Teile von industriellen und gewerblichen 
Betrieben, in denen erfahrungsgemäiJ durch ungewöhnlich 
starke oder gutleitende Feuchtigkeit die dauernde Erhaltung 
normaler Isolation erschwert und der Widerstand des 
Körpers der darin bescbärtigten Personen gegen Erde er· 
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§ 41. 

Feuchte Räume. 

a) Die nach feuchten Räumen führenden Leitungen 
müssen abschaltbar sein. 

b) Blanke Leitungen dürfen nicht verwendet werden. 
Oberhalb 1000 V sind nur Kabel zulässig. 

e) Die in§ 29b vorgeschriebenen Wandabstände sind 
für feuchte Räume zu verdoppeln. 

d) Apparate sind nach Möglichkeit nicht in feuchten 
Räumen unterzubringen; läßt sich dies nicht vermeiden, so 
sollen sie gleichwertig wie die Leitungen vom Gebäude 
isoliert sein. 

e) Der Schutz gegen Berührung (vergl. § 26b und i) 
ist besonders zu beachten. 

Räume mit litzenden Dünsten. 

Spannungen über 1000 V sind nicht zulässig. 
Unter 1000 V sind nur Kabel zulässig, welche je nach 

Art der Dünste gegen chemische Angriffe geschützt sein 
müssen. 

§ 43. 

Durchtränkte Räume. 
In durchtränkten Räumen ist Hochspannung nicht zu

lässig. 
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heblieh vermindert wird, werdenabgekürztals "Durehtrlnkte 
Räume" bezeichnet. 

a) Für durchtränkte Räume gelten die Vorschriften des 
§ 41 und außerdem die folgenden Zusatzbestimmungen. 

b) An geeigneten Stellen sind Tafeln anzubringen, 
welche in deutlich erkennbarer Schrift vor der Berührung 
der elektrischen Leitungen warnen. 

c) Lampen, die ohne besondere Hilfsmittel zugänglich 
sind, müssen isolierende und feuchtigkeitsbeständige M
maturen haben. Hahnfas'sungen sind verboten. 

d) Bogenlampen müssen während des Betriebes unzu· 
gäuglich sein und dürfen während der Bedienung nicht 
unter Spannung stehen. 

Schaufenster, Warenhäuser und ähnliche Räume, 
in welchen leicht entzündliche Stoffe aufgestapelt 

sind. 

a) Für Beleuchtungen, welche ihren Standort nicht 
wechseln, müssen die Leitungen, soweit sie mit den leicht 
entzündlichen Stoffen in Berührung ko=en können, bis in 
die Lampenträger, bzw. in die Anschlußdosen vollständig 
d.urch Rohre geschützt sein. 

b) Beleuchtungskörper, welche ihren Standort wechseln, 
sind entweder 

1. mit metallumhüllter Mehrfachleitung oder 
2. mittels besonders geschützter Mehrfachleitung ohne 

Metallmantel abzuzweigen. 
Im Falle 1 ist das eine Ende der Metallumhüllung mit 

dem Metallmantel der Fassung leitend zu verbinden, das 
andere Ende ist mittels Hilfskontaktes an eine geerdete 
HUfsleitung anzuschließen. Dieser Kontakt muß so be
schaffen sein, daß er beim Einschalten früher als die Strom· 
kontakte geschlossen wird. Die drei Kontakte müssen 
gegeneinander unverwechselbar sein. 

Die metallenen Gebäudeteile und Lampenträger des 
betreffenden Raumes sind mit der Hilfsleitung ebenfalls 
leitend zu verbinden. Der Querschnitt der Hilfsleitung 
muß mindestens gleich dem der betreffendenAbzweigleitung 
sein. Die Hilfsleitung darf keine Sicherung enthalten und 
muß geerdet sein. 

In Anlagen mit einem geerdeten Leiter lP!t die Ver
bindung mit diesem als Erde. 
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§ 44. 

Schaufenster, Warenhäuser und ähnliche Räume, 
in welchen leicht entzündliche Stoft'e aufgestapelt 

sinil. 
In Schaufenstern, Warenhilusern undähnliehenRäumea, 

in welchen leicht entzündliehe Stoffe aufgestapelt sind, iat 
Hochspannung niehi zulässig. 
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Im Falle 2 sind nur Leitungen mit einer Isolierung 
mindestens nach § 8 b) dieser Vorschroten zulässig. Diese 
müssen ferner zum Schutz gegen mechanische Beschädigung 
mit einem Überzug aus widerstandsfähigem Material (z. B. 
Segeltuch, Leder, Hanfschnurumklöppelung) versehen sein. 

c) Sämtliche Schalter, Anschlußdosen und Sicherungen 
müssen an solchen Plätzen fest montiert sein, an welchen 
sie vor der Berührung mit leicht entzündlichen Stoffen 
sicher geschützt sind, und müssen mit widerstandsfähigen 
Schutzkasten umgeben sein. 

d) 1\lit einer transportablen Leitung darf nur je ein 
Beleuchtungskörper angeschlossen werden. 

e) In Schaufenstern ist Bogenlichtbeleuchtung ohne 
besonderen Schutz nicht zulässig, es müssen vielmehr die 
Bogenlampen entweder außerhalb der Schaufenster an
gebracht werden oder durch Glasplatten, Glaswände oder 
dergl. von den Auslagen derart getrennt sein, daß etwa 
herabfallende Kohlenteilchen die ausgestellten Gegenstände 
nicht erreichen können. 

f) Die Aschenteller der Bogenlampen mit offenem 
Lichtbogen müssen aus Metall bestehen und im Betrieb in 
ihrer Lage festgehalten sein. 

Theater. 

Für Theaterinstallationen gelten die Vorschriften der 
Abteilung "I. Niederspannungsanlagen", soweit diese nicht 
durch die nachfolgenden Sonderbestimmungen abgeändert 
werden. 

I. Allgemeine Bestimmungen. 

a) Die elektrischen Leitungsanlagen sind von der Haupt
schalttafel ab in Gruppen zu unterteilen. Dreileiteranlagen 
sind, soweit tunlich, von den Hauptschalttafeln ab in Zwei
leiterzweige, bestehend aus Mittel- und Außenleiter, zu 
unterteilen. 

b) In Räumen, die mehr als drei Lampen erhalten, 
sowie in sämtlichen Korridoren, Treppenhäusern und Aus
gängen sind die Lampen an mindestens zwei getrennt 
gesicherte Zweigleitungen anzuschließen. Die Schalter 
und Sieherungen sind möglichst zu eentralisieren und dürfen 
dem Publikum nicht zugänglich sein. 
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§ 45. 

Theater. 
In Theatern iat Hochspannung nicht zulllssig. 
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c) Falls eine elektrische Notbeleuchtung eingerichtet 
wird, müssen deren Lampen an eine oder mehrere räumlich 
und elektrisch von der Hauptanlage unabhängige Strom· 
quellen angeschlossen werden. 

II. Bestimmungen f"dr das Bühnenhaus. 

Für die Installationen des Bühnenhauses (Bühne, 
Untermaschinerien, ArbeitsgaUerlen und Schnürboden, Gar· 
deroben und sonstige Bühnennebenräume) gelten außer 
den vorerwähnten allgemeinen noch die folgenden Zusatz
bestimmungen: 

a) Schalttafeln und Bühnenregulatoren sind derartig 
anzuordnen, daß eine unbeabsichtigte Berührung durch 
Unbefugte ausgeschlossen ist. 

b) Bei Zuleitungen zu Beleuchtungskörpern mit Farben· 
wechsel genügt für die Bemessung der gemeinschaftlichen 
Hückleitung der Il/J fache Querschnitt ein P-r Leitung für 
eine Farbe. 

c) Ungeerdete blanke Leitungen sind (abgesehen von 
m 4) nicht zulässig. Flugdrähte und dergleichen dürfen 
zur Stromführung nicht benutzt werden. 

d) Fest verlegte Draht- und Schnurleitungen sind nur 
zulässig, wenn sie in Metallrohren oder in Isolienohren mit 
Metallüberzug verlegt werden. 

e) Mehrfachleitung zum Anschluß transportabler 
Bühnenbeleuchtungskörper müssen aus Gummiader-Litzen 
bestehen und durch eine starke schmiegsame nicht metal· 
lische Umhüllung gegen mechanische Beschädigungen 
geschützt sein. 

Die Befestigungen der biegsamen Leitungen an ihren 
Kontaktstücken ist derart auszuführen, daß auch bei roh'ir 
Behandlung an der Anschlußstelle ein Bruch nicht zu be
fürchten ist. 

Die Anschlußstücke sind mit der Schutzumhüllung so 
zu verbinden, daß die Kupferseelen an der Anschlußstelle 
von Zug entlastet sind. Steckkontakte müssen innerhalb 
widerstandsfähiger, nicht stromführender Hüllen liegen und 
so angeordnet sein, dall zufällige Berührung der strom· 
führenden Teile verhindert wird. 

f) Mit einer transportablen Leitung darf nur je ein Be
leuchtungskörper angeschlossen werden. 

g) Für vorübergehend gebrauchte Scenerie-Installa· 
tionen kann von der Erfüllung der Allgemeinen Vorschriften 
für die Verlegung von Leitungen ausnahmsweise abgesehen 
werden, wenn Gummiaderdraht verwendet wird, die V er
legungsart jegliche Verletzuneoder Isolierung ausschließt und 
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diese Installation während desGebrauch es unter besonderer 
Aufsicht steht. In diesem Falle sind Drahtschellen für 
Einzelleitungen zulässig und Durchführungstüllen ent
behrlich. 

h) Die stromführenden Teile sämtlicher Apparate im 
Bühnenraum (Bühne, Untermaschinerien, ArbeitsgallerieD 
und Schnürboden) brauchen nur gegen zufällige Berührung 
geschützt zu sein. Blanke Stromführungs-Kontaktplatten 
sind zulässig, müssen aber, solange sie unter Spannung 
stehen, bewacht und nach Gebrauch sofort ausge~chaltet 
werden. 

i) Die Sicherungen der Anschlußleitungen f"ür Bühnen
beleuchtungskörper (Oberlichter, Kulissen, Rampen, Versatz 
und Effektbeleuchtung) sind im fest verlegten Teil der 
Leitung anzubringen, in diesem Falle genügt für jeden 
Körper je eine Sicherung für alle Lampen einer Farbe. In 
den Beleuchtungskörpern selbst sind Sicherungen nicht 
zulässig. 

k) Bei Regulierwiderständen, die an besonderen, nur 
dem Bedienungspersonal zugänglichen Stellen angebracht 
sind, ist eine Schutzhülle au1 feuersicherem Material ent
behrlich. 

1) Sämtliche GlühlampeninArbeitsräumen,W erkstätten, 
Garderoben. Treppen und Korridoren müssen mit Schutz
körben oder Schutzgllisern versehen sein, welche nicht an 
der Fassung, sondem an den Lampenträgem befestigt sind. 

m)DieBühnenbeleuchtungskörperundderenAnschlüsse 
(Oberlichter, Kulissen, Rampen, Effekt- und Versatz
beleuchtungen) müssenfolgendenBedingungen entsprechen: 

1. Die Spannung zwischen irgend zwei Leitern eines 
Beleuchtungskörpers darf 250 V nicht übersteigen. 

2. Holz ist weder als Isolier- noch als Konstruktiol18-
material zulässig. 

8. Die Beleuchtungskörper sind mit einem Schutzgitter 
zu versehen. 

4. Innerhalb der Beleuchtungskörper sind blanke Leiter 
dann zulässig, wenn sie gegen zufällige Berührungen 
geschützt sind. 

IS. Die Oberlichter sind isoliert aufzuhKngen. 
6. Bühnenscheinwerfer und Projektionsapparate sind 

mit einer Vorrichtung zu versehen, welche das Herab
fallen ,;lühender Kohlenteilchen verhindert. 
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§46. 

Bergwerke. 
Für die unter Tage liegenden Teile elektrischer TI ergo

werksanlagen gelten die der verwendeten Spannung ent
sprechenden allgemeinen Vorschrüten für elektrische Stark· 
stromanlagen, sofern sie nicht durch die nachstehenden 
Bestimmungen abgeändert werden. 

Allgemeines. 
Für die Ausführung der Anlage ist zwischen schlag

wetterfreien und Schlagwetter-Gruben zu unterscheiden. 
Als Schlagwettergruben werden diejenigen Gruben an
gesehen, die von der zustlndigen Bergbehörde als solche 
bezeichnet sind. Nicht durch Schlagwetter gefährdete Teile 
von Schlagwettergruben sind unter Vorbehalt der Ge
nehmigung durch die Bergbehörde zu behandeln wie schlag
wetterfreie Gruben. 

Für schlagwetterfreie elektrische Betriebsräume*) 
finden nur die allgemeinen Vorschriften, nicht aber die 
folgenden besonderen Bestimmungen Anwendung. 

Schlagwetterfreie Gruben. 
Leitungen. 

Schlichte und einfallende Streckenvon mehr 
als 41)0 Neigung. 

a) Es sind nur armierte Kabel zulässig bei denen die 
Armatur aus verzinkten Eisen- oder Stahldrähten besteht. 
Die Drahtarmatur mull genügende Zugfestigkeit haben, um 
beim Einhängen das Kabel in einer Fabrikationslänge frei 
tragen zu können. 

Es sind auch Kabel ohne inneren Bleimantel zulässig, 
vorausgesetzt, daß die den Bleimantel vertretende Hülle 
diesem an Widerstandsfähigkeit mindestens gleich kommt 

Wenn die Tropfwasser oder die Grubenwetter die Um· 
hüllung stark angreifende Bestandteile enthalten, so müssen 
die Kabel einen äußeren Bleimantel oder einen anderen ge
eigneten Schutz gegen die betreffendenchemischenEinß.üsse 
erhalten. 

0) Als elektrische Betriebsrlume ~rn_lten Rllnme welche 
wesentlich zur Erzeugung, Umformung oder Verteilung_ eleku:ischer 
Ströme dienen und in der Regel nur instruiertem l'enoDIIl zu· 
gqlich lind. Cl s e.) 
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§46. 

Bergwerke. 
Für die unter Tage liegenden Teile elektrischer Barg

werksanlagen gelten die der verwendeten Spannung ent
sprechenden allgemeinenVorschriftenfür elektrische Stark· 
stromanlsgen, sofern sie nicht durch die nachstehenden 
Bestimmungen abgeändert werden. 

Allgemeines. 
Für die Ausführung der Anlage ist zwischen schlag

wetterfreien und Schlagwetter-Gruben zu unterscheiden. 
Als Schlagwettergruben werden diejenigen Gruben an
gesehen, die von der zuständigen Bergbehörde als solche 
bezeichnet sind. Nicht durch Schlagwetter gefahrdete Teile 
von Schlagwettergruben sind unter Vorbehalt der Ge
nehmigung durch die Bergbehörde zu behandeln wie schlag
wetterfreie Gruben. 

Für schlagwetterfreie elektrische Betriebsrliume*) 
finden nur die allgemeinen Vorschriften, nicht aber die 
folgenden besonderen Bestimmungen Anwendung. 

Schlagwetterfreie Gruben. 
Leitungen. 

Schächte und einfallende Str.ecken von mehr 
als 450 Neigung. 

a) Es sind nur vmierte Kabel zullissig bei denen die 
Armatur aus verzinkten Eisen- oder Stahldrähten besteht. 
Die Drahtarmatur muß genügende Zugfestigkeit haben, um 
beim Einhingen das Kabel in einer Fabrikationslinge frei 
tragen zu können. 

Es sind auch Kabel ohne inneren Bleimantel zulässig, 
vorausgesetzt, daß die den Bleimantel vertretende Hülle 
diesem an Widerstandsfähigkeit mindestens gleich kommt. 

Wenn die Tropfwasser oder die Grubenwetter die Um
hüllung stark angreifende Bestandteile enthalten, so müssen 
die Kabel einen äußeren Bleimantel oder einen anderen ge
eigneten Schutz gegen die betreffendenehemischenEinflüsse 
erhalten. 

*) Als elektrische Betriebsrll.ume l[l!.lten Räume,_ welche 
wesentlich zur Erzeu(Unl[, Umformung oder Verteilun&" elektrischer 
Ströme dienen und m der Regel nur instruiertem Personal zn
R"I\nglich aind. (§ Se.) 
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Die Befestigung des Kabels erfolgt außer in Bohr· 
löchern mittels breiter Schellen aus imprägniertem Holze 
in Abständen von nicht mehr als 6 m. 

Auf die beim Abteufen und für provisorische Zwecke 
verwendeten Leitungen finden die obigen Bestimmungen 
keine Anwendung. 

Horizontale und einfallende Strecken von 
weniger als 450Neigung. 

b) Blanke Leitungen. Es sind blanke Leitungen, 
soweit sie nicht betriebsmäßig geerdet sind, nur als Fahr
leitungen für elektrische Bahnen zulässig. Wird die Bahn
strecke auch von der Mannschaft befahren, so darf der Fahr
draht der zufälligen Berührung nicht zugänglich sein. 

c) Isolierte Drahtleitungen. Isolierte Draht
leitungen dürfen nur verwendet werden bis zu Spannungen 
von 250 Volt gegen Erde und 500 Volt gegen einander. Sie 
müssen eine Isolierung nach§ 7 c der Abteilung I Nieder
spannung haben. Bei Spannungen von mehr als 125 Volt 
gegen Erde mull der Abstand der Leitung von der Sohle 
mindestens 3 m betragen. Bei geringerer Spannung als 
l25 Volt gegen Erde ist Verlegung in geringerer Höhe zu
lässig, sofern die Leitung gegen Berührung ausreichend 
geschützt ist. 

Die Leitungen müssen auf IsoHerglocken oder gleich
wertigen Isolatoren (Mantelrollen usw.) verlegt werden und 

bei Spannweiten von mehr als 6 m mindestens 20 em 
" 4 bis 6 " " 15 • 

2 " 4 " " 10 " 
" " " höchst. 1 " " 5 " 

von einander und in allen Fällen mindestens ö cm von der 
Seitenwand bezw. Firste entfernt sein. 

Die Leitungen sind nach der Verlegung mit einem 
feuehtigkeitsbeständigen, die Isolierung konservierenden 
Anstrich zu versehen. Der Anstrieb ist jährlich zu erneuern. 

Außer der vorstehend angegebenen offenen Verlegung 
ist bei Spannungen bis 250Volt gegen Erde auch eine solche 
in nach Möglichkeit geerdeten Eisen- oder Stahlröhren zu
lässig, wobei die obigen Vorschriften über Abstand der 
Leitungen usw. nicht zu berücksichtigen sind. Die Stoß· 
stellen der Rohre sind elektrisch leitend anzuordnen oder 
elektrisch leitend zu überbrücken. In feuchten Räumen ist 
für entsprechend gute Abdiehtung der Rohre Sorge zu 
tragen. 

d) KabeL Bei einer Spannung Ton 125 bis 500 Volt 
zwischen zwei Leitungen UD.d geringerer Höhenlare der 
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Die Befestigung des Kabels erfolgt außer in Bohr
löchern mittels breiter Schellen aus imprägniertem Holze 
in Abständen von nicht mehr als 6 m. 

Auf die beim Abteufen und für provisorische Zwecke 
verwendeten Leitungen finden die obigen Bestimmungen 
keine Anwendung. 

Horizontale und einfallende Strecken von 
weniger als 450 Neigung. 

b) Blanke Leitungen. Es sind blanke Leitungen, 
soweit sie nicht betriebsmäßig geerdet sind, nur als Fahr
leitungen für elektrische Bahnen zulässig. Wird die Bahn
strecke auch von der Mannschaft befahren, so darf der Fahr
draht der zufälligen Berührung nicht zugänglich sein. 

c) Isolierte Drahtleitungen. Isolierte Draht
leitungen dürfen nur verwendet werden bis zu Spannungen 
von 250Volt gegen Erde und 500 Volt gegen einander. Sie 
müssen eine Isolierong nach § 7 c der Abteilung I Nieder
spannung haben. Bei Spannungen von mehr als 125 Volt 
gegen Erde muß der Abstand der Leitung von der Sohle 
mindestens 3 m betragen. Bei geringerer Spannung als 
125 Volt gegen Erde ist Verlegung in geringerer Höhe zu
lässig, sofern die Leitung gegen Berührung ausreichend 
&'eschützt ist. 

Die Leitungen müssen auf IsoHerglocken oder gleich
wertigen Isolatoren (Mantelrollen usw.) verlegt werden und 

bei Spannweiten von mehr als 6 m mindestens 20 cm 
• " " 4 bis 6 " " 15 " 
" " " 2 " 4 " " 10 " 
" " " höchst. 1 " " 5 " 

von einander und in allen Fällen mindestens 5 cm von der 
Seitenwand bezw. Firste entfernt sein. 

Die Leitungen sind nach der Verlegung mit einem 
feuchtigkeitsbeständigen, die Isolierung konservierenden 
Anstrich zu versehen. Der Anstrich ist jährlich zu erneuern. 

Außer der vorstehend angegebenen offenen Verlegung 
ist bei Spannungen bis 250Volt gegen Erde auch eine solche 
in nach Möglichkeit geerdeten Eisen- oder Stahlröhren zu
lässig, wobei die obigen Vorschriften über Abstand der 
Leitungen usw. nicht zu berücksichtigen sind. Die Stoß
stellen der Rohre sind elektrisch leitend anzuordnen oder 
elektrisch leitend zu überbrücken. In feuchten Räumen ist 
für entsprechend gute Abdichtung der Rohre Sorge zu 
tragen. ' I 

d) Kabel. Bei einer Spannung von 125 bis 500 Volt 
zwischen zwei Leitunren und ~reringerer Höhenlage der 

6* 



41 Nieder·spannung. 

Leitung als 3 II'l, sowie bei höherer Spannung als 500 Volt 
und beliebiger Höhenlage, sindarmierte Kabel zu verwenden. 
Das Kabel muß entweder asphaltiertes Bleikabel sein oder 
es muß eine in bezug auf chemische Einflüsse gleich wider
standsfähige Umhüllung haben. Bei Befestigung der Kabel 
ist darauf zu achten, daß das Kabel nicht beschädigt oder 
verdrückt wird. Soweit es sich um Befestigung an Seiten
wänden oder Firsten handelt, dürfen die Abstände der 
Befestigungspunkte von einander höchstens 3 m betragen. 
In Strecken, die unter einem starken Gebirgsdruck stehen, 
ist eine bewegliche Aufhängung der Kabel zulässig, die so 
beschaffen sein muß, daß dadurch Beschädigungen der 
Kabel nicht verursacht werden. Die Armatur der Kabel ist 
nach Möglichkeit zu erden. 

E~ ist unzulässig, stationäre Kabel ungeschützt direkt 
auf der Sohle zu verlegen. 

e) Biegsame Leitungen. 
Biegsame LeitungenzumAnschluß transportabler Appa

rate dürfen nur bei Spannungen bis 500 Volt zwischen zwei 
LeitungenVerwendung finden und müssen den Forderungen 
des §8 c (gepanzerte Stromleitungen) der Abteilung I Nieder
spannung genügen, oder eine mindestens gleichwertige Um
hüllung erhalten. 'V erden solche Leitungen auf Trommeln 
aufgewickelt, so ist der Durchmesser der Trommeln so 
groß zu wählen, dall die Umhüllung auch bei häufigem Auf
und Abwickeln nicht beschädigt wird. 

Schalttafel und Apparate. 

l) Schalttafeln. 

I. Die Schalttafeln einschließlich des Gerüstes und der 
Umrahmung müssen aus feuersicherem , nicht hygro
skopischem Material bestehen. Wenn Tropfwasser auftritt, 
müssen die Apparate in geeigneterWeise dagegen geschützt 
werden. 

2. Für Schalttafeln bis zu einer Spannung von 500 Volt 
zwischen zwei Leitungen, wenn sie nicht in besonderen Be
triebsräumen liegen, gelten die Vorschriften für höhere 
Spannungen bis 1000 Volt. 

S. Die Abzweigungen von den Hauptkabeln haben 
möglichst an Verteilungstafeln zu erfolgen; jede Abzwei
gung ist in allen Polen zu sichern und abschaltbar zu 
ma.chcu. 
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Leitung als 3 m, sowie bei höherer Spannung als 500 Volt 
und beliebiger Höhenlage, sindarmierte Kabel zu verwenden. 
Das Kabel muß entweder asphaltiertes Bleikabel sein oder 
es muß eine in bezugauf chemische Einflüsse gleich wider
standsfähige Umhüllung haben. Bei Befestigung der Kabel 
ist darauf zu achten, daß das Kabel nicht beschädigt oder 
verdrückt wird. Soweit es sich um Befestigung an Seiten
wlinden oder Firsten handelt, dürfen die Abstände der 
Befestigungspunkte von einander höchstens 3m betragen. 
In Strecken, die unter einem starken Gebirgsdruck stehen, 
ist eine bewegliche Aufhiingung der Kabel zulässig, die so 
beschaffen sein muß, daß dadurch Beschädigungen der 
Kabel nicht verursacht werden. Die Armatur der Kabel ist 
nach :Möglichkeit zu erden. 

Es ist unzulässig, stationäre Kabel ungeschützt direkt 
auf der Sohle zu verlegen. 

e) Biegsame Leitungen. 
Biegsame Leitungen zum Anschluß transportablerA ppa

rate dürfen nur bei Spannungen bis 500 Volt zwischen zwei 
Leitungen Verwendung tinden und müssen den Forderungen 
des § 8 c (gepanzerte Stromleitungcn) derAbteilung I Nieder
spannung genügen, oder eine mindestens gleichwertige Um
hüllung erhalten. Werden solche Leitungen auf Trommeln 
aufgewickelt, so ist der Durchmesser der Trommeln so 
groß zu wählen, daß die Umhüllung auch bei häufigem Auf
und Abwickeln nicht beschädigt wird. 

Schalttafel und Apparate 

f) Schalttafeln. 

1. Die Schalttafeln einschließlich des Gerüstes und der 
Umrahmung müssen aus feuersicherem, nicht hygro
skopischem Material bestehen. \Venn Tropfwasser auftritt, 
müssen die Apparate in geeigneter \V eise dagegen geschützt 
werden. 

2. Für Schalttafeln bis zu einer Spannung von 500 Volt 
zwischen zwei Leitungen, wenn sie nicht in besonderen De
tricbsränmen liegen, gelten die Vorsch1·iften für höhere 
Spannungen bis 1000 Volt. 

3. Die Abzweigungen von den Hauptkabeln haben 
m<>glichst an Verteilungstafeln zu erfolgen; jede Abzwei
gung ist in allen Polen zu sichern und abschaltbar zu 
1nachcn. 
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Elektrische Maschinen und Zubehör. 

g) Elektriache Muchinen. 

1. Die Maschinen müssen eine gegen Feuchtigkeit be· 
sonders widerstandsfähige Isoistion erhalten. (Nach länge
rem Stillstand mit Strom austrocknen.) 

Wenn die Spannung eines Poles gegen Erde mehr als 
250 Volt beträgt, so sind alle stromführenden Teile gegen 
Berührnng zu schützen. 

Maschinenräume sind möglichst trocken zu halten, ins· 
besondere sind Pumpenkammern vom Sumpf möglichst ab· 
zuschließen. 

2. Wo Tropf- oder Spritzwasser auftreten, sind die 
Maschinen und Zubehör dagegen ausreichend zu schützen. 

3. Haben die Maschinenkammern den Charakter von 
durchtränkten Räumen (§ 43 der Abteilung I Niederspan· 
nung), so sind dort die Maschinen mit einem isolierenden 
Bedienungsgang zu umgeben. 

B eleuchtungsanlagen. 

h) Glühlampen. 

1. Glühlampen dürfen nur mit .licht schließenden Uber
glocken, die auch die Fassung umschließen, verwendet wer
den. ·wo die Entfernung bis zur Sohle weniger als 2m be· 
trägt, müssen die Uberglocken noch d•rrch einen Schutz
korb aus Drahtgeflecht gegen mechanische Beschädigung 
geschützt sein. 

2. Die Leitungs-Einführungen an den Beleuchtungs· 
körpern sind so abzudichten, daß Feuchtigkeit ins Innere 
der Überglocken nicht eindringen kann. 

3. Die Y erwendung einer höheren Spannung gegen 
Erde als 250 Volt durch Hintereinanderschaltung von Glüh· 
lampen ist nur bei solchen Stromkreisen zulässig, welche 
ihren Lichtstrom von einer Bahnleitung entnehmen; dabei 
muß der Schutzkorb geerdet sein und die Lampen dürfen 
nicht unter Spannung ausgewechselt werden. 

4. Schnurpendel sind unzulässig. 

i) Bogenlampen. 

Bogenlampen dürfen nicht an ihren Stromzuleitungen 
aufgehängt werden. Sie müssen während des Betriebes der 
zufälligen Berührung entzogen sein und dürfen während 
der Bedienun&' nicht unter Spannung stehen. 
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Elektrische Maschinen und Zubehör. 

g) Elektrische Maschinen. 

1. Die Maschinen müssen eine gegen Feuchtigkeit be· 
sonders widerstandsfähige Isolation erhalten. (Nach länge
rem Stillstand mit Strom austrocknen.) 

"\Venn die Spannung eines Poles gegen Erde mehr als 
250 Volt beträgt, so sind alle stromführenden Teile gegen 
Berührung zu schützen. 

Maschinenräume sind möglichst trocken zu halten, ins
besondere sind Pumpenkammern vom Sumpf möglichst ab
zuschließen. 

2. Wo Tropf- oder Spritzwasser äuftreten, sind die 
Maschinen und Zubehör dagegen ausreichend zu schützen. 

3. Haben die l\Iaschinenkammern den Charakter von 
durchtränkten Räumen (§ 43 der Abteilung I Niederspan
nung), so sind dort die Maschinen mit einem isolierenden 
Bedienungsgang zu umgeben. 

Beleuchtungsan lagen. 

h) Glühlampen. 

1. Gllihlampen dürfen nur mit dicht achließenden Uber
glocken, die auch die Fassung umschließen, verwendet wer
den. Wo die Entfernung bis zur Sohle weniger als 2m be
trägt, müssen die Uberglocken noch durch einen Schutz
korb aus Drahtgeflecht gegen mechanische Beschädigung 
geschützt sein. 

2. Die Leitungs-Einführungen an den Beleuchtungs
körpern sind ao abzudichten, dall Feuchtigkeit ins Innere 
der Uberglocken nicht eindringen kann. 

3. Die Verwendung eine:r höheren Spannung gegen 
Erde als 250 Volt durch Hintereinanderschaltung von Glüh
lampen ist nur bei solchen Stromkreisen zulässig, welche 
ihren Liehtatrom von einer Bahnleitung entnehmen; dabei 
muß der Schutzkorb geerdet sein und die Lampen dürfen 
nicht unter Spannung ausgewechselt werden. 

-&. Schnurpendel sind unzulässig. 

i) Bogenlampen. 

Bogenlampen dürfen nicht an ihren Stromzuleitungen 
aufgehängt werden. Sie müssen während des Betriebes der 
zufälligen Berührung entzogen sein und dürfen während 
•I er Bedienung nicht unter Spannun~r stehen. 
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Schlagwettergrnben. 

Zu den für schlagwetterfreie Gruben vorstehend ange
gebenen Vorschriften treten für Schlagwettergruben nach
folgende Bestimmungen: 

Leitungen. 

k) Blanke Leitungen sind nur zulässig wenn sie be
triebsmäßig geerdet sind und nicht zur Stromabnahme durch 
Hchleüende oder rollende Kontakte dienen. 

I) Isolierte Drahtleit-:J.ngen, wie in c) erwähnt, 
dürfen fest verlegt nur in Eisen· oder Stahlrohren Verwen· 
dung finden. V ergl. e) Abs. 4. 

m) Ka b e 1 der in d) beschriebenen Art sind als festver
legte Leitungen in allen nicht unter k) und I) genannten 
Fällen zu verwenden; Verlegung nach d). 

Schalttafeln und Apparate. 

n) Die Verteilungstafeln sind nach Möglichkeit in 
den frischen Wetterstrom zu legen. 

o) Die Ausschalter, Umschalter und SichernD· 
gensind luftdicht in kräftige Gehäuse einzukapseln. 

Die Einkapselung der Sicherungen muß so erfolgen, 
daß durch das Abschmelzen einer Sicherung keine andere 
gefährdet und das Herausschlagen eines Flammenbogens 
mit Sicherheit verhindert wird. 

p) Steckkontakte sind mit einer Verriegelung zu 
versehen, welche das Einstecken und das Herausziehen ver
hindert, so lange die Kontaktstelle unter Strom steht. 

Elektrische Maschinen und Zubehör. 

q) Elektrische Maschinen müssen schlagwetter
sicher gebaut oder schlagwettersicher, z.B. im einziehenden 
Wetterstrom, aufgestellt sein. 

Die Kontaktapparate von Anlassern sind wettersicher 
einzukapseln und zwar so, daß die eingeschlossene Luft· 
menge möglichst gering ist. 

r) Es empfiehlt sieh, Motoren und Zubehör möglichst 
nahe der Sohle aufzustellen. 

Beleuchtungsanlage n. 

a) Es sind nur Glühlampen zulässig, welche im luft· 
leeren Raum brennen. Dieselben müssen, einerlei in wel· 
eher Höhe sie angebracht sind," außer der Uberglocke (h) 
noch einen Schutzkorb aus starkem Drahtgeflecht l>esitzen. 
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Schlagwettergruben. 

Zu den für sehlagwetterfreie Gruben vorstehend nn~c
gebenen Vorschriften treten für Schlagwettergruben nacll
folgende Bestimmungen: 

Leitungen. 

k) Blanke Leitungen sind nur zulässig, wenn sie be
triebsmäßig geerdet sind und nicht zur Stromabnahme durch 
a<chleifende oder rollende Kontakte dienen. 

l) Isolierte Drahtleitungen, wie in c) erwähnt, 
dürfen fest verlegt nur in Eisen- oder Stahlrohren Verwen
dung finden. Vergl. e) Abs. 4. 

m) Kabel der in d) beschriebenen Art sind als festver
legte Leitungen in allen nicht unter k) und I) genannten 
Fällen zu verwenden; Verlegung nach d). 

Schalttafeln und Apparate. 

n) Die Verteilungstafeln sind nach :Möglichkeit in 
den frischen Wetterstrom zu legen. 

o) Die Ausschalter, Umschalter und Sicherun
gen sind luftdicht in kräftige Gehäuse einzukapseln. 

Die Einkapselung der Sicherungen muß so erfolgen, 
daß durch das Abschmelzen einer Sicherung keine andere 
gefährdet und das Herausschlagen eines Flammenbogens 
mit Sicherheit verhindert wird. 

p) Steckkontakte sind mit einer Verriegelung zu 
versehen, welche das Einstecken und das Herausziehen ver
hindert, so lange die Kontaktstelle unter Strom steht. 

Elektrische Maschinen und Zubehör. 

q) Elektrische Maschinen müssen schlagwetter
sicher gebaut oder schlagwettersicher, z.B. im einziehenden 
W etterstrom, aufgestellt sein. 

Die Kontaktapparate von Anlassern sind wettersicher 
einzukapseln und zwar so, daß die eingeschlossene Luft
menge möglichst gering ist. 

r) Es empfiehlt skh, Motoren und Zubehör möglichst 
nahe der Sohle aufzustellen. 

Beleuch tungsanlagen. 
a) Es sind nur Glühlampen zulässig, welche im luft

leeren Raum brennen. Dieselben müssen, einerlei in wel
~her Höhe sie angebracht sind, außer der Überglocke (h) 
noch einen Schutzkorb aus starkem Drnht.gef\echt besitzen. 
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§ 47. 

Chemische Betriebsstä.tten. 

Für ehemische Betriebsstätten gelten die der ver
wendeten Spannung entsprechenden allgemeinen Vor
schriften für elektrische Starkstromanlagen, sofern sie 
nicht durch die nachstehenden Bestimmungen abgeändert 
werden. 

a) Räume, in denen Substanzen, welche mit Luft 
explosible Mischungen bilden, erzeugt, verarbeitet oder 
aufbewahrt werden, sind nicht als explosionsgefährlich 
im Sinne des § 3 h anzusehen, wenn die Erzeugung, Ver
arbeitung oder Aufbewahrung in Behältern geschieht, 
die so verschlossen sind, daß betriebsmäßig kein Dampf 
bezw. Staub oder Fasern in explosionsgefährlicher Menge 
austreten können. 

Auf solehe Räume finden die nachfolgenden Vor
schriften b bis f Anwendung: 

b) Leitungen. Blanke Leitungen und fest verlegte 
Schnüre nach § Sa und Sc sind nicht gestattet. Die 
Leitungen müssen in Rohren verlegt werden, wenn die 
in den Räumen auftretenden Stoffe das Isoliermaterial 
angreifen. Sie müssen femer an den Stellen, wo mecha
nischer Schutz erforderlich ist, in widerstandsfähige 
Metallrohre eingezogen sein. Armierte Kabel nach § 9 c 
bedürfen keiner Schutzrohre. 

c) Elektrische Maschinen und Widerstände. Auf 
diese findet die Vorschrift des § 40 a Anwendung. 
Transformatoren bedürfen keiner besonderen Iuft- und 
staubdichten Schutzkästen. 

d) Ausschalter, Umschalter und Sicherungen sind 
luftdicht in kräftige Gehäuse einzukapseln. 

Die Einkapselung der Sicherungen muß so erfolgen, 
daß durch das Abschmelzen einer Sicherung keine andere 
gefährdet und das Herausschlagen eines Flammenbogens 
mit Sicherheit verhindert wird. 

e) Steckkontakte sind mit einer Verriegelung zu ver
sehen, welche das Einstecken und das Herausziehen 
verhindert, solange die Kontaktstelle unter Strom steht. 

f) Lampen. Es sind nur Glühlampen zulässig, welche 
im luftleeren Raume brennen. Dieselben müssen mit dicht 
schließenden Uberglocken, welche auch die Fassung dicht 
einschließen, verwendet werden. Betreffend Handlampen 
siehe § 19 f. Dieselben müssen einen Schutzkorb haben. 

r) vaeat. 
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§ 47. 

Chemische Betriebsstätten. 

Für chemische Betriebsstätten gelten die der ver
wendeten Spannung entsprechenden allgemeinen Vor
schriften für elektrische Starkstromanlagen, sofern sie 
nicht durch die nachstehenden Bestimmungen abgeändert 
werden. 

a) Räume, in denen Substanzen, welche mit Luft 
explosible Mischungen bilden, erzeugt, verarbeitet 
oder aufbewahrt werden, sind nicht als explosions
gefährlich im Sinne des § 3 h anzusehen, wenn die Er
zeugung, Verarbeitung oder Aufbewahrung in Behältern 
geschieht, die so verschlossen sind, daß betriebsmäßig 
kein Dampf bezw. Staub oder Fasern in explosionsgefähr
licher Menge austreten können. 

Auf solche Räume finden die nachfolgenden Vor
schriften b bis g Anwendung: 

b) Leitungen. Blanke Leitungen und fest verlegte 
Schnüre nach § 8 a und 8 c sind nicht gestattet. Be
treffend andere Arten von Leitungen siehe §§ 7 und 8 
(Hochspannung). Die Leitungen müssen in Rohren ver
legt werden, wenn die in den Räumen auftretenden Stoffe 
das IsoHermaterial angreifen. Betreffend Schutz gegen 
Berührung und mechanische Beschädigung siehe § 26. 
Armierte Kabel nach § 9 c bedürfen keiner Schutzrohre. 

c) Elektrische Maschinen und Widerstände. Auf 
diese findet die Vorschrift des § 40 a (Niederspannung) 
Anwendung. Transformatoren bedürfen keiner besonderen 
Iuft- und staubdichten Schutzkästen. 

d) .Ausschalter, Umschalter und Sicherungen sind 
luftdicht in kräftige Gehäuse einzukapseln. 

Die Einkapselung der Sicherungen muß so erfolgen, 
daß durch das Abschmelzen einer Sicherung keine andere 
gefährdet und das Herausschlagen eines Flammenbogens 
mit Sicherheit gehindert wird. 

e) Steckkontakte sind mit einer Verriegelung zu ver
sehen, welche das Einstecken und das Herausziehen ver
hindert. solange die Kontaktstelle unter Strom steht. 

f) Lampen. Es sind nur Glühlampen zulässig, 
welche im luftleti=en Raume brennen. Dieselben müssen 
mit dicht schließenden Uberglocken, welche auch die 
Fassung dicht einschließen, verwendet werden. Hand
lampen sind verboten .. 

g) Spannungen von mehr als 1000 V sind für Licht
und Motorenbetrieb nicht zuläs·li~. 
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h) Feuergefährliche, explosionsgefährliche, feuchte 
und durchtränkte Räume sind nach den Vorschriften 
§§ 39, 40, 41 und 43 zu behandeln. 

i) Räume mit ätzenden Dünsten. In Riiumen, in 
welchen ätzende Dünste ·auftreten, dürfen festverlegte 
Schnüre überhaupt nicht, für Handlampen nur Sehnlire 
mit Isolation mindestens von der Güte von § 8 b, welche 
mit einer gegen die betreffenden chemischen Einflüsse 
schiitzenden Hülle umgeben sind, verwendet werden. 
Kabel sind je nach Art der chemischen Einflüsse zn 
schützen. Soweit die Leitungen anderer Art durch ge
eigneten Überzug, z. B. Anstrich oder dicht schließende 
Verkleidung, wie Rohre, gegen die vorhandenen Dünste 
geschützt werden können, soll dies geschehen. Metall
rohre. müssen ihrerseits wieder durch Anstrich geschützt 
sein. Wenn die in solchen Räumen verlegten Leitungen 
nicht mindestens den in den Verbandsvorschriften ge
gebenen Prüfungsvorschriften genügen, müssen sie wie 
blanke Leitungen verlegt werden. 

§ 48. 

Inkraftreten dieser Vorschriften. 

a) Diese Vorschriften gelten im allgemeinen für An
lagen oder Erweiterungen, welche nach dem 1. Januar 1904, 
mit den Nachträgen ETZ 1904 S. 686 für Anlagen, welche 
nach dem 1. Januar 1905, und mit den Nachträgen ETZ 
1905 S. 719 für Anlagen, welche nach dem 1. Juli 1905 
fertiggestellt wurden. Sie haben keine rückwirkende Kraft. 

b) Der Verband Deutscher Elektrotechniker behält 
sich vor, dieselben den Fortschritten und Bedürfnissen der 
Technik entsprechend abzuändern. 

Die vorstehenden Vorschriften sind von der Kom
mission des Verbandes Deutscher Elektrotechniker ein
stimmig angenommen worden und haben daher in Gemiiß
heit des Verbandsbeschlusses vom 13. Juni 1902 als Yer
baudsvorschriften zu gelten. 

Der Vor~itr.~nde der Kommission. 

ßudcle. 
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h) Feuergefährliche, explosionsgefährliche, feuchte 
nnd durchtränkte Rüume, sowie Räume mit ätzenden 
Dünsten sind nach den Y orschriften der §§ 39, 40. 41, 
42 und 43 zu behandeln. 

§ 48. 

Inkraftreten dieser Vorschriften. 

a) Diese Vorschriften gelten im allgemeinen für An
lagen oder Erweiterungen, welche naeh dem I. Januar 1904, 
mit den Nachtt·ägen ETZ 1904 S. 686 für Anlagen, welche 
nach dem 1. Januar 1905, und mit den Nachträgen ETZ 
1905 S. 719 für Anlagen, welche nach dem 1. Juli 1905 
fertiggestellt wurden. Sie haben keine rückwirkende Kraft. 

b) Der Verband Deutscher Elektrotechniker behält 
sich vor, dieselben den Fortschritten und Bedürfnissen der 
Technik entsprechend abzuändern. 

Die vorstehenden Vorschriften sind von der Kom
mission des Verbandes Deutscher Elektrotechniker ein
stimmig angenommen worden und haben daher in Gemäß
heit des Verbandsbeschlusses vom 13. Juni 1902 als Ver
ba.ndsvorschriften zu gelten. 

Der Vorsitzende der Kommission. 

Bud1le. 
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Verlag von Juliua Springer in Berlin, 



Verllffentllchungen des Verbandes DeutseherBiektroteebnlker 
Eingetragener Verein. 

Anleitung zur ersten Hülfeleistung 
bei Unfällen in elektrischen Betrieben. 

Taschenformat: 

10 Exemplare M. -,40 ; 100 Exemplare M. 3,-. 

Plakatformat auf featem Kartonpapier: 

10 Exemplare in Rolle M. 3,-; 25 Exemplare M. 6,-. 

Weniger (l[s 10 Exemplare werden 1dcht abgegebtm. 

Normalien 
!Ur Bewertung und Prüfung von elektrischen Maschinen 

und Transformatoren. 

Mit Erläuterungen von 

G. Det'tiD&l' .. 

Taschenformat: 
Kartoniert Preis 80 PCg. 10 Exemplare M. 6,-. 

Empfehlenswerte Maßnahmen bei Bränden. 
Taschenformat: 

10 Exemplare M. -,25; 100 Exemplare M. 2,-. 

Plakatformat: 

10 Exemplare ln Rolle M. 3,- ; 25 Exemplare M. 6,-. 

Weniger ab 10 Eze?Jlplare werden nicht abgegebu1, 

Vorschriften für die Lichtmessung 
·an Glühlampen nebst photometrischen Einheiten. 

Taaohenformat: 

Geheftet Preis 20 Pfg. 

Dynamomaschinen fiir Gleich- und Wechselstrom 
VoD c;u .. ber& Kapp. 

Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. 

Mit W Textfipren. - In Leinwand geb. Prel!l M. 11,-. 

----------
·Verlag von Julius Springer in Berlin. 



Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Transformatoren für Wechsel- und Drehstrom. 
Eine Darstellung ihrer Theorie, Konstruktion und Anwendung. 

Von Gbbert Kapp. 

Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 
Mit 165 Textfiguren. - In Leinwand geh. Preis M. 8,-. 

Elektromechanische Konstruktionen. 
Eine Sammlung von Konstruktionsbeispielen und Berechnungen von Maschinen 

und Apparaten für Starkstrom. 

Zusammengestellt und erläutert 

von Gl8beJ.•t .K&Pl•· 

Zweite, verbesserte und erweiterte Auflage. 

Mit 36 Tafeln und 114: Textfiguren. - In Leinwand geb. Preis M. 20,-. 

Anlasser und Regler für elektrische Motoren 
und Generatoren. 

Theorie, Konstruktion, Schaltung. 

Von Rudulf' Krau8e. 

Mit 97 Textfiguren. - In Leinwand geb. Preis M. 4,-. 

1\'Iessungen an elektrischen Maschinen. 
Apparate, Instrumente, Methoden, Schaltungen. 

Von RudolfKraust"'. 

Mit 166 Textfiguren. - In Leinwand gebunden Preis M. s,-. 

Hilfsbuch für die Elektrotechnik. 
Von C. t••·a"·inkel und K.. Streeker. 

Unter Mitwirkung von 
Borchers, Eulcnberg, Fink, Plranl, Seyffert, Stockmeier und H. Strecker 

bearheltet und herausgegeben von 

nr. K. Strecker, 
Geh. Postrat. 

Professor und Dozent a. d. Technischen Hochschule zu Berlin. 

Siebente, vermehrte und verbesserte Auflage. 

Mit zahlreichen Textfi2'uren. - Unter der Presse. 

Zu beziehen durcp jede Buchhandlung. 



Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Der elektrische Lichtbogen bei Gleichstrom 
und Wechselstrom 

und seine Anwendungen. 
Von Bea·thold MonaMf'll. 

Mit 141 Textfiguren. - In Leinwand geb. Preis M. 9,-. 

Die Berechnung elektrischer Leitungsnetze 
in Theorie uml Praxis. 

Bearbt!itet .von 
Joa. Herzo:.,: und Cl. F~lchnann. 

Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage in zwei Teilen. 
Erster Teil: Strom· und Spannungsverteilung in Netzen. 

Mit 269 Texlfiguren. - In Leinwand geb. Preis M. 12,-. 

Zweiter Teil: Dimcnslonierung der Leitungen. 

Mit 216 Textfiguren. - In Leinwand geb. Preis M. 12,-. 

Handbuch der elektrischen Beleuchtung. 
Bearbeitet von 

Jos. H~1·zo;.: und Cl. lt ... eldsua.uu. 
Zweite, vermehrte Auflage. 

Mit 5l7 Textfiguren. - In Leinwand geh. Preis M. 16,-, 

Verteilung des Lichtes und tler Lampen 
bei elektrischen Beleuchtungsanlagen. 

Ein Leitfaden für Ingenieure und Architekten. 
Von .Jo~. He•·zo:,:- und Cl. Feldnt:tllll. 

Mit 35 Textfiguren. - In Leinwand geh. Preis M. s,-. 

Herstellung und Instandhaltung elektrischer Licht
und Kraftanlagen. 

Ein Leitfaden auch für Nichttechniker. 
Herausgegeben unter Mitwirkung von 0. Görling und Michalk..: 

von !'Ii .. Ft·Jt•·· v. GaiNb<"l':!· 

Zweite, verbesserte Auflage. 
Mit 54 Textfiguren. - In Leinwand geb. !'reis M. 2,-. 

Schaltungsarten und Betriebsvorschriften 
elektrischer Licht· und Kraftanlagen 

unter Verwendung von Akkumulatoren. 
Zum Gebrauche für Maschinisten, Monteure und Be<>itzer elektrischer Anlagen. 

sowie für Studierende der Elektrotechnik 

von Alt"recl J-Lil!itllt-1". 
Mit 81 Textfiguren. - In Leinwand geh. Preis M. 4,-. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 




